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1 Einleitung 

1.1 Anlass zur Planung 
Die Nutzungsplanung der Gemeinde Disentis/Mustér wurde 2008 letztmals ge-

samtrevidiert und ist mittlerweile über 15-jährig. Seit der letzten Gesamtrevision 

wurden zahlreiche Teilrevisionen durchgeführt, eine gesamthafte Überprüfung er-

folgte seither nicht mehr. Nutzungsplanungen sind in der Regel alle 10 – 15 Jahre 

zu überprüfen und an die sich verändernden Verhältnisse anzupassen. 

Mit der am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Teilrevision des Bundesgesetzes über 

die Raumplanung (RPG) haben sich die raumplanungsrechtlichen Rahmenbedingun-

gen auf Stufe Nutzungsplanung massgeblich geändert (RPG1). RPG1 zielt darauf ab, 

die Ausweitung der Bauzonen ins Kulturland einzudämmen und die Siedlungsent-

wicklung nach innen zu lenken. Es gilt primär, die Bauzonengrösse auf den Bedarf 

von 15 Jahren auszurichten und die benötigten Reserven gezielt zu mobilisieren. Die 

Bestrebungen von RPG1 zielen auf das Schaffen kompakter Siedlungen mit einer 

optimierten baulichen Dichte und Erschliessung, dies unter Beibehalten oder Schaf-

fen räumlicher Qualitäten. 

Die Frist für die Umsetzung auf Stufe Nutzungsplanung dauert gemäss kantonalem 

Richtplan Siedlung (KRIP-S) bis 2023. 

 

1.2 Ziele der Revision 
Die Hauptgründe, welche die Gemeinde zu einer Überprüfung und Überarbeitung 

der Nutzungsplanung bewegen, sind folgende: 

– Die Nutzungsplanung ist an die neuen Anforderungen des eidg. Raumplanungs-
gesetzes (RPG1), des kantonalen Richtplanes Siedlung (KRIP-S) und des kanto-
nalen Raumplanungsgesetzes (KRG) anzupassen, das heisst, Bauzonen haben 
dem Bedarf der nächsten 15 Jahre zu entsprechen und überdimensionierte 
Bauzonen sind zu redimensionieren. 

– Gestützt auf die Vorgaben von Bund und Kanton sind Massnahmen zur Förde-
rung der Siedlungsentwicklung nach innen, insbesondere Massnahmen zur Bau-
landmobilisierung und Sicherstellung einer angemessenen baulichen Dichte, zu 
treffen.  

– Die Nutzungsplanung ist an die Bedürfnisse und die angestrebte räumliche Ent-
wicklung der Gemeinde in Sinne des Kommunalen Räumlichen Leitbildes (KRL) 
anzupassen. 

– Das Baugesetz ist gesamthaft zu revidieren, mit dem neuen kantonalen Raum-
planungsgesetz abzustimmen und an das funktionale Raumplanungsrecht anzu-
passen. 

Die vorliegende Ortsplanungsrevision umfasst damit die Aspekte zur Umsetzung 

der Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan Siedlung. Mit der revidierten Ortspla-

nung verfügt die Gemeinde Disentis/Mustér über eine zeitgemässe, der übergeord-

neten Gesetzgebung entsprechenden Ortsplanung.  
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1.3 Etappierung der Revisionsvorlage 
Die Rückmeldung der Vorprüfung ergab, dass vertiefte Abklärungen – insbesondere 

beim Thema der Erschliessung und Aspekten in der Landschaft und im übrigen Ge-

meindegebiet – notwendig sind. Folglich wird in einer ersten Etappe der Gesamtre-

vision das Augenmerk auf die Siedlungsgebiete, die Bemessung der Bauzonen so-

wie auf das Baugesetz gelegt. Erst in einer zweiten Etappe werden Festlegungen in 

der Landschaft getroffen sowie die Generellen Erschliessungspläne übergearbeitet. 

Durch die etappierte Vorgehensweise wird die Rechtssicherheit bezüglich der 

Bauzonen zeitnah hergestellt und eine abgestimmte Bauzonendimensionierung er-

reicht.   

 

1.4 Übersicht wichtige Inhalte Nutzungsplanung 
Im Rahmen der Revision gilt es, schwerpunktmässig die Handlungsanweisungen 

aus dem KRIP-S sowie die kommunalen Strategien der räumlichen Entwicklung 

grundeigentümerverbindlich umzusetzen. Im Wesentlichen handelt es sich um fol-

gende Themen, welche in der Ortsplanungsrevision umzusetzen sind: 

  

Ortsplanungsrevision Disentis/Mustér 

Übergeordnete Rahmenbedingungen 

Ziele und Strategien im 
Kommunal räumlichen 

Leitbild (KRL) 

Anforderungen RPG 1 und 
kantonaler Richtplan  

Siedlung (KRIP-S) 

Grundlagen und Inventare 
Natur-Landschaft, Natur-
gefahren, Ortsbildschutz  

Revidiertes kantonales 
Raumplanungsgesetz 

(KRG) 
 

Dimensionierung 
Wohn-, Misch- und 

Zentrumszonen 
(WMZ) (Kap. 4) 

Entwicklung der 
WMZ-Gebiete 

(Kap. 4.7) 

 

Arbeitszonen, öffentli-
che Zonen und  

weitere Bauzonen 
(Kap. 5) 

 

Siedlungsgestaltung 
und Ortsbildschutz 

 
(Kap. 6) 

 

Umwelt-, Natur- und 
Landschaftsschutz 

 
(Kap. 7) 

 

Revision  
Baugesetz 

 
(Kap. 8) 

 

Organisation und Verfahren 
(Kap. 2) 

 

Grundlagen Ortsplanungs- 
revision (Kap. 3) 

 

Abbildung 1: Übersicht Grundlagen und Inhalte Nutzungsplanung mit Kapitelverweis im PMB 
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2 Organisation und Verfahren 

2.1 Organisation des Planungsträgers 
Die Ausarbeitung der Planungsmittel erfolgte durch eine neunköpfige Arbeits-

gruppe, bestehend aus dem Gemeindepräsidenten, dem Baufachchef (Gemeinde-

vorstandsmitglied), Mitgliedern aus dem Cussegl da vischnaunca, dem Leiter Bau- 

und Infrastrukturamt und weiteren Mitgliedern. Nach der kantonalen Vorprüfung 

verabschiedete der Gemeindevorstand die Nutzungsplanungsvorlage zuhanden der 

beiden öffentlichen Mitwirkungsauflagen und bereitete die Vorlage für die Beratung 

im Cussegl vor. Die Beschlussfassung erfolgt durch die Urnenabstimmung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Personen arbeiteten in der Kommission (Arbeitsgruppe) mit: 

- René Epp, Gemeindepräsident (ab 1.1.2021) 
- Robert Cajacob, Gemeindepräsident (bis 31.12.2020) 
- Wendelin Jacomet, Gemeindevorstand und Baufachchef 
- Mario Flepp, Gemeinderat 
- Helga Probst-Linder, Gemeinderätin 
- Christian Loretz (bis 31.12.2020) 
- Pauli Lozza 
- Aluis Flepp 
- Iso Mazzetta 
- Roland Cajacob (ab 1.1.2021, ab 1.10.2024 Gemeindeschreiber und Ge-

schäftsführer der Gemeindeverwaltung) 
- Ervin Maissen, Leiter Infrastruktur (bis 31.3.2025) 
- Urban Maissen, Leiter Infrastruktur (ab 1.4.2025) 

Für die fachliche Begleitung hat die Gemeinde Stauffer & Studach Raumentwick-

lung, Chur, beauftragt. Als verantwortlicher Planerin wurde Esther Casanova einge-

setzt. Der Kerngruppe, welche die Vorlage zuhanden des Gemeindevorstands vor-

bereitet hat, gehörten René Epp, Wendelin Jacomet und Esther Casanova an. 

Raumplanerische Umsetzung 

Prüfung Strategie und Beschlussfassung 

Genehmigung Beschluss 

Urnenabstimmung Regierung 

Gemeindeparlament 

Gemeindevorstand Amt für Raumentwicklung 

Stauffer & Studach AG Arbeitsgruppe 

Abbildung 2: Organisation 



Gemeinde Disentis/Mustér 
 
Ortsplanungsrevision  
 
PMB, 2. Dezember 2025 
 

 9 

2.2 Ablauf / Termine 
Verabschiedung KRL Q3 2020 

Grundlagen- und Analysephase Q3 2020 bis Q4 2020 

Erarbeitung Entwurf Pläne und Gesetz Q1 2021 bis Q4 2021 

Beratung in der Planungskommission Q4 2021 bis Q1 2022 

Überarbeitung aufgrund Sitzungen Kommission Q1 2022 

Kantonale Vorprüfung durch ARE 12. September 2022 –  

27. September 2023  

Bereinigung nach Vorprüfung Q1 bis Q2 2024 

Informationsveranstaltung für die Bevölkerung 21. Juni 2024 

erste Mitwirkungsauflage 21.6. bis 20.8.2024 

Sprechstunden Juli/August 2024 

Beantwortung Mitwirkung, Überarbeitung Pläne, 

Information Gemeindevorstand 

Q3 bis Q4 2024 

23. Dezember 2024 

zweite Mitwirkungsauflage 21. März bis 21. April 2025 

Sprechstunden März 2025 

Beantwortung Mitwirkung, Überarbeitung Pläne, 

Information Gemeindevorstand 

Q2 bis Q3 2025 

30. Juni 2025 

Verabschieden Gemeindevorstand zuhanden 

Cussegl 

4. August 2025 

Informationsveranstaltung für die Bevölkerung und 

die Mitglieder des Cussegls 

22. August 2025 

Cussegl da Vischnaunca 10. September 2025 

Urnenabstimmung 30. November 2025 

Beschwerdeauflage [30 Tage] 5. Dezember 2025 bis 

5. Januar 2026 

Genehmigung durch die Regierung  

 

2.3 Kantonale Vorprüfung nach Art. 12 KRVO 
Die vorliegende Revision wurde am 12. September 2022 dem Amt für Raument-

wicklung Graubünden (ARE) zur Vorprüfung eingereicht.  

Mit Vorprüfungsbericht vom 27. September 2023 äusserte sich die kantonale 

Amtsstelle zur Revision. Aufgrund der Ergebnisse der Vorprüfung und offener Fra-

gen wurde die Vorlage etappiert. Die erste Etappe umfasst den Zonenplan und Ge-

nerellen Gestaltungsplan 1:2'000 und das Baugesetz. Die Erschliessungspläne so-

wie der Zonenplan in der Landschaft werden in einer nächsten Phase bearbeitet.  
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2.4 Mitwirkung der Bevölkerung – öffentliche Mitwirkungsauflage  
Die Mitwirkung der Bevölkerung wurde mit der ersten öffentlichen Mitwirkungsauf-

lage sichergestellt, welche auf 60 Tage ausgedehnt wurde und vom 21. Juni bis am 

20. August 2024 dauerte. Die Bevölkerung wurde am 21. Juni 2024 an einer Infor-

mationsveranstaltung über den Inhalt der Planung sowie über ihre Mitwirkungsmög-

lichkeiten informiert. Für Interessierte wurden Sprechstunden angeboten, was rege 

genutzt wurde. 

Während der Auflagefrist konnte jedermann beim Gemeindevorstand schriftlich 

Vorschläge und Einwendungen einreichen (Art. 13 KRVO). Die Mitwirkung wurde 

über die Webseite www.mitwirken-disentis.ch abgewickelt. 

 

2.5 Ergebnisse der Mitwirkungsauflage  
Eine Rückmeldung abgegeben haben 71 Personen. Insgesamt sind dabei 154 Ein-

zeleingabepunkte eingereicht worden. Der grosse Teil der Eingaben betrifft den Zo-

nenplan. Die Leitlinie für die Beantwortung der Eingaben lautet:  

§ Die Bauzonen sind viel zu gross. Die Reduktion der Bauzone muss oberste Prio-

rität haben.  

§ Die verbleibenden Bauplätze werden mobilisiert. 

§ Die Planung muss bundesrechtskonform werden. 

Wenn die Eingaben der Mitwirkenden mit diesen Leitlinien in Einklang sind, wurden 

diese wenn immer möglich positiv beantwortet. Wünsche für Einzonungen können 

nicht berücksichtigt werden. Bei Rückzonungen von teilweise bebauten Grundstü-

cken wird sichergestellt, dass das Potenzial für eine Erweiterung des bestehenden 

Gebäudes um mind. 30% der vorhandenen Hauptnutzfläche (HNF) gewährleistet 

bleibt. Altrechtliche Bauten dürfen gemäss Bundesgesetz über die Zweitwohnungen 

(ZWG) um 30% erweitert werden und bleiben frei in der Nutzung. So konnten in der 

Summe etwa die Hälfte der Eingabepunkte ganz oder teilweise zustimmend behan-

delt werden. 

 

2.6 Änderungen nach der ersten Mitwirkungsauflage 
Die Vorlage wurde nach der ersten Mitwirkungsauflage in folgenden wesentlichen 

Punkten angepasst:  

Baugesetz: 

§ Das Baugesetz wurde im Hinblick auf die Reorganisation der Gemeindeverwal-

tung angepasst.  

§ In Art. 21 (Zonenschema) wurden die Fassadenhöhen um 10cm je Stockwerk 

angehoben.  

§ In Art. 22 (Ausnützungsziffer) wurde ein Hinweis auf Anhang 2 angebracht: jene 

Grundstücksfläche, die bis anhin in einer AZ-pflichtigen Bauzone lagen und nun 
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von der Gefahrenzone 1 überlagert werden (und somit aus der Bauzone entlas-

sen werden), darf als anrechenbare Grundstücksfläche für die Ermittlung der 

Ausnützungsziffer herbeigezogen werden.  

§ Für die zwei Gebiete mit Quartierplanpflicht in Funs (Parzellen 588 und 591) 

werden im Baugesetz Randbedingungen formuliert, wonach 30% der anrechen-

baren Geschossfläche (aGF) als Kleinwohnungen mit höchstens 50m2 HNF und 

30% der max. zulässigen aGF als Familienwohnungen mit mind. 100m2 HNF zu 

erstellen sind. Die Erstellung von Zweitwohnungen ist nicht zulässig.  

§ Verschiedene Präzisierungen werden an Art. 101 (Pflichtparkplätze und 

Art. 102 (Ersatzabgabe) vorgenommen.  

§ Weitere Anpassungen an diversen Artikeln. 

Zonenplan: 

§ Statt einer Wohnzone oder Wohnmischzone mit Baulandmobilisierung (BLM) 

wird eine teilweise oder ganze Umzonung zu einer Zone für Kleinbauten und 

Gärten oder zu einer Zone für Grünflächen vorgenommen, wenn dies gerecht-

fertigt ist. 

§ Nicht erschlossene Grundstücke werden der Landwirtschaftszone (wenn sie am 

Bauzonenrand liegen) oder der Zone für Kleinbauten und Gärten (inmitten des 

Baugebiets) zugewiesen.  

§ Parzelle Nr. 1225 in Cuoz wird der Zone für Solaranlagen zugewiesen.  

§ An verschiedenen Orten wird anstatt einer vollständigen Rückzonung in Land-

wirtschaftszone eine Zuweisung von Teilflächen zur Zone für Kleinbauten und 

Gärten vorgenommen.  

§ Um Landwirtschaftsbetrieben die Erstellung von landwirtschaftlichem Wohn-

raum zu ermöglichen, werden entsprechende Bauplätze als Bereich Betriebs-

leiterwohnhaus bezeichnet.  

§ Weitere kleinere Anpassungen an diversen Orten. 

 

2.7 Zweite öffentliche Mitwirkungsauflage 
Die grosse Anzahl Mitwirkungen und die daraus resultierenden Änderungen an der 

Vorlage führten zum Entscheid, eine zweite Mitwirkungsauflage durchzuführen. 

Diese fand vom 21. März bis 21. April 2025 statt. 

 

2.8 Ergebnisse der zweiten Mitwirkungsauflage  
Eine Rückmeldung abgegeben haben 55 Personen. Insgesamt sind dabei 116 Ein-

zeleingabepunkte eingereicht worden. Der grosse Teil der Eingaben betrifft den Zo-

nenplan und Generellen Gestaltungsplan. Die Leitlinie für die Beantwortung der Ein-

gaben aus der ersten Mitwirkungsauflage behielten ihre Gültigkeit. 

In 20 Fällen wurde der Eingabe zugestimmt, in 17 Fällen abgelehnt. Fünf konnten 

teilweise gutgeheissen werden und 13 wurden zur Kenntnis genommen.  
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2.9 Änderungen nach der zweiten Mitwirkungsauflage 
An folgenden Baugesetzesartikeln wurden Änderungen vorgenommen:  

Art. Bezeichnung Änderung 

5 Abs. 2 Baubehörde Ergänzung am Schluss des Absatzes: (Uor-

den da fatschentas per la suprastonza com-

munala e per l’organisaziun operativa, 016). 

15 neuer 

Abs. 3 

Parzellierungen und 

Nutzungsübertra-

gungen 

Bei Grundstücksteilungen, die nach Inkraft-

treten der Baulandmobilisierung mit Bewilli-

gung der Gemeinde erfolgen, bezieht sich 

die Baulandmobilisierung auf das Stamm-

grundstück. 

17 Zusätzliche Abgabe-

tatbestände 

Ganzer Artikel wird gestrichen, da auf Um- 

oder Aufzonungen keine Mehrwertabgabe 

erhoben wird. 

18 Abs. 1) Höhe der Abgabe In der Folge wird lit. c) ebenfalls gestrichen.  

21 Abs. 3 Hofstattrecht 1. Satz wird «vom Grundbuchgeometer zu 

erstellende» gestrichen und ersetzt durch 

«fachgerechte» Aufnahmepläne 

22 Zonenschema AZ Erhöhung um 0.05 in den Wohn- und 

Wohnmischzonen, Anpassung Fassadenhö-

hen pro Stockwerk um 20cm in den Wohn- 

und Wohnmischzonen 

27 Abs. 5 Gebäudelänge wird wie folgt ergänzt: Die Länge und die 

Breite für jene Teile von Unterniveaubauten 

(IVHB 2.5), die das massgebende oder das 

an die Umgebung angepasste projektierte 

Terrain nicht überragen, sind frei 

30 Abs. 4 

31 Abs. 3 

Kernzone 

Dorfzone 

Ergänzung: Sie kann in begründeten Fällen 

die Bauberatung beiziehen. 

49 Abs. 2 Wald- und Wild-

schonzone 

Zeitraum des generellen Zutritts- und Befah-

rungsverbots: 20. Dezember bis 30. April 

52 Abs. 2 Zone für Sport- und 

Freizeitnutzungen 

Ergänzung am Schluss: Die Benützung die-

ser Anlagen darf die Lärmempfindlichkeits-

stufen, die für die angrenzenden Wohnge-

biete bestimmt sind, nicht überschreiten. 

71 Abs. 2 Bereich kommerzi-

elle Erdgeschossnut-

zungen 

Neuer Absatz: Die Gemeinde kann Förder-

massnahmen ergreifen. 

74 Abs. 1 Bereich Betriebs-

leiterwohnhaus 

Ergänzung am Schluss: Mit Erteilung der 

Baubewilligung wird die subjektiv-dingliche 
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Verknüpfung zwischen Wohnhaus und Land-

wirtschaftsbetrieb im Grundbuch auf den 

betroffenen Grundstücken angemerkt. 

94 Abs. 2 Dächer Ergänzung im ersten Satz: «in der Dorfer-

weiterungszone» 

95 Solaranlagen, Wind-

kraftanlagen, Solar-

ziegel 

Abs. 2, 3 und 4 werden ersatzlos gestri-

chen. Bisheriger Abs. 5 wird zu Abs. 2. 

103 Pflichtparkplätze Abs. 5 und 6 werden ersatzlos gestrichen, 

bisheriger Abs. 7 wird Abs. 5. 
Tabelle 1: Änderungen Baugesetz nach der zweiten Mitwirkungsauflage 

Die folgenden Änderungen betreffen den Zonenplan und Generellen Gestaltungs-

plan 1:2'000:  

Parzelle Ort Änderung 

127 Segnas Bestehender Garten wird der Zone für Klein-

bauten und Gärten zugewiesen (statt Land-

wirtschaftszone) 

130 Segnas Reduktion Hochbauverbot im Bereich des 

Stalls 

281, 282, 

283, 155, 

157, 158, 

159, 160, 

167 

Plaun Segnas Grundstücke ganz oder teilweise der überla-

gernden Wintersportzone zugewiesen. 

309 Madernal Reduktion Landschaftsschutzzone: Betriebs-

standort landwirtschaftliches Gewerbe 

396 Buretsch Dorfzone wie rechtskräftig mit BLM 8 Jahre. 

Keine Umzonung zu Zone für Grünflächen. 

430 Pardomat flächengleicher Abtausch Dorferweiterungs-

zone und Zone für Kleinbauten und Gärten 

bzw. Landwirtschaftszone 

474, 477, 

478 

Mumpé Tujetsch Zone für Kleinbauten und Gärten (statt 

Landwirtschaftszone) 

478 Mumpé Tujetsch geringfügige Ergänzung Dorferweiterungs-

zone (statt Zone für Kleinbauten und Gär-

ten) 
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509 Funs Dorferweiterungszone wie rechtskräftig mit 

BLM 8 Jahre. Keine Umzonung zu Zone für 

Kleinbauten und Gärten. 

563 Latis Die Wohnzone H3 wird gegen Südosten ver-

schoben, restliche Teilfläche Zone für Klein-

bauten und Gärten (statt Zone für Grünflä-

chen) 

589 Funs Dado Abtausch Zone für Kleinbauten und Gärten 

mit HM3, BLM 8 Jahre 

695 

703, 705 

Vitg Zona dil Center (statt H3) 

Zona dil Center (statt HM3) 

834, 835, 

833 

Raveras BLM 8 Jahre (statt 3 Jahre) 

921 Via Sogn Placi Wohnmischzone HM3 (statt Zone für Klein-

bauten und Gärten) 

989 Via Alpsu Löschen kommerzielle Erdgeschossnutzung 

1175 Peisel Zone für Kleinbauten und Gärten (statt Zone 

für Grünflächen) für nördlichen, flacheren 

Teil. 

1185 Peisel Wohnzone H2 wie rechtskräftig. Keine Um-

zonung zu Zone für Kleinbauten und Gärten 

1196, 

1197, 

1434 

Peisel Überlagerte Naturschutzzone für Flachmoor 

von regionaler Bedeutung 

1329, 

1330 

Sax Spezialzone Catrina mit Befristung 5 Jahre 

gemäss Art. 19h KRG, Arealplanpflicht 

1428 Clavaniev Landwirtschaftszone (statt Parkierungs-

zone) 

1599 

1598 

Prau Grenze Gewerbezone auf Flucht der ZöBA 

Parkierungszone (bestehende PP) 

1831 Disla Schutzeintrag Haus gemäss Bodenbede-

ckung aV, geringfügige Anpassung der Zone 

für Kleinbauten und Gärten 

1832 Disla flächengleicher Abtausch Dorferweiterungs-

zone/Zone für Kleinbauten und Gärten 
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2197 Mumpé Medel Abtausch Zone für Kleinbauten und Gärten 

mit Dorfzone, Reduktion generell geschütz-

ter Siedlungsbereich 

2270, 

3919 und 

559 

Via Clis Wohnzone H2 mit Baulandmobilisierung 8 

Jahre (statt Landwirtschaftszone) 

3851 Peisel Zone für Kleinbauten und Gärten (statt Par-

kierungszone) 

3922 Acletta Wohnzone H4 (statt H3) mit BLM 8 Jahre 

 Cavardiras, Disla, 

Segnas 

Anpassung generell geschütztes Siedlungs-

gebiet gemäss Erhaltungsziel A ISOS 

 Peisel Löschen generell geschützter Siedlungsbe-

reich  

 Fontanivas, Disla Geringfügige Anpassung Naturschutzzo-

nenumriss an Auenperimeter 

Tabelle 2: Änderungen Zonenpläne und Generelle Gestaltungspläne nach der zweiten Mitwirkungsauf-
lage 

2.10 Cussegl da vischnaunca 
Der Cussegl da vischnaunca berät den Zonenplan und das Baugesetz, welche er zu-

handen der Urnenabstimmung verabschiedet. Die Vorlage wurde am 10. und 

29. September 2025 im Cussegl beraten. Die Vorlage wurde mit den zwei folgen-

den Änderungen verabschiedet: 

Parzelle 130 in Segnas: Der Cussegl 

hat beschlossen, das Hochbauverbot 

zu verkleinern, sodass dem Landwirt-

schaftsbetrieb eine grössere Fläche zu 

allfälligen Betriebserweiterungen zur 

Verfügung steht. 

 

 

 

Abbildung 3: Verkleinerung Hochbauverbot in Segnas 

Parzelle 1791 in Disla: Es war über zwei Runden Mitwirkung vorgesehen, die Teilflä-

che von Parzelle 1791 der Landwirtschaftszone zuzuweisen und auf derselben Par-

zelle einen Bauplatz mit einer Verpflichtung zu belegen, dass dieser nur für ein 
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Betriebsleiterwohnhaus zur Verfügung steht. Dieser Parzellenteil ist der Dorfzone 

zugewiesen. Auf die Bezeichnung einer Bauverpflichtung wurde wegen dieser engen 

Verknüpfung verzichtet. Im Cussegl wurde der Antrag angenommen, die Parzelle 

1791 wie bisher der Dorfzone zuzuweisen.  

 

Abbildung 4: Parzelle 1791 in Disla: Dorfzone statt Landwirtschaftszone 

Die übrigen Festlegungen, die Parzelle 1791 betreffen, wurden durch den Cussegl 

nicht geändert. Es sind dies der bereits erwähnte Bereich Betriebsleiterwohnhaus, 

der generell geschützte Siedlungsbereich sowie die Zuweisung des Stallgebäudes 

als weitere Gebäude mit Schutzbestimmungen. 

 

2.11 Beschlussfassung (Urnenabstimmung)  
Die Vorlage wurde am 30. November 2025 dem Stimmvolk zur Beschlussfassung 

unterbreitet. Sie wurde mit 531 Ja- zu 245 Nein-Stimmen angenommen. Dies ent-

spricht einem Ja-Stimmenanteil von 68%. Die Stimmbeteiligung betrug 54%. 

 

2.12 Beschwerdeauflage 
Nach der Beschlussfassung erfolgte vom 5. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 die 

Beschwerdeauflage. Personen, die ein schutzwürdiges eigenes Interesse an einer 

Anfechtung haben oder nach Bundesrecht oder kantonalem Spezialrecht dazu legi-

timiert sind, können innert 30 Tagen seit dem Publikationsdatum schriftlich bei der 

Regierung Planungsbeschwerde gegen die Ortsplanung einreichen.  
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3 Grundlagen der Ortsplanungsrevision 

3.1 Raumplanungsgesetzgebung 

3.1.1 Bundesgesetz über die Raumplanung (Revision RPG1) 
RPG1 definiert Ziele und Vorgaben hinsichtlich einer konsequenten Siedlungsent-

wicklung nach innen, der Mobilisierung bestehender Nutzungsreserven sowie einer 

bedarfsgerechten Bauzonengrösse. Für die Dimensionierung der Bauzone sind für 

die Nutzungsplanung insbesondere die folgenden Bestimmungen massgebend: 

– Bauzonen haben dem voraussichtlichen Bedarf der nächsten 15 Jahre zu ent-

sprechen (Art. 15 Abs. 1 RPG). 

– Überdimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Art. 15 Abs. 2 RPG). 

– Einzonungen sind nur möglich, wenn das Land für eine Überbauung geeignet 

ist, das Land auch im Fall einer konsequenten Mobilisierung der inneren Nut-

zungsreserven in den bestehenden Bauzonen benötigt wird und die Verfügbar-

keit sichergestellt ist (Art. 15 Abs. 4 RPG). 

– Für die Bau- und Nutzungszonenreserven sind Massnahmen zu treffen, die nö-

tig sind, um die Bauzonen zeitgerecht ihrer Bestimmung zuzuführen (Sicherstel-

lung der Baulandverfügbarkeit, Art. 15a RPG). 

 

3.1.2 Bundesgesetz über Zweitwohnungen (ZWG) 
Am 1. Januar 2016 sind das Bundesgesetz über Zweitwohnungen (Zweitwohnungs-

gesetz, ZWG) und die dazugehörige Zweitwohnungsverordnung (ZWV) in Kraft getre-

ten. In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent dürfen 

keine neuen Zweitwohnungen mehr bewilligt werden. Die Erstellung touristisch be-

wirtschafteter Zweitwohnungen ist erlaubt. Disentis/Mustér untersteht den bau-

rechtlichen Bestimmungen des ZWG, der Zweitwohnungsanteil beträgt 59 % (Stand 

1.4.2025).  

 

3.1.3 Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG) 
Am 1. April 2019 ist die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes für den Kanton 

Graubünden (KRG) in Kraft getreten. Darin wird im Wesentlichen die kantonale Um-

setzung des Mehrwertausgleichs und der Mobilisierung von Bauland aufgrund der 

Vorgaben von RPG1 geregelt (Art. 19a bis 19w KRG). Ebenfalls sind im KRG und in 

der Verordnung (KRVO) einheitliche kantonale Bestimmungen über einzelne Nut-

zungszonen sowie zum Baubewilligungsverfahren enthalten. 

Vorlage für die Baugesetzesrevision bildet das an RPG1 aufdatierte Musterbauge-

setz 2020 (MBauG 2020) der Bündner Vereinigung für Raumentwicklung (BVR). Wie 

die Vorgaben von RPG1, ZWG und KRG berücksichtigt werden, ist nachfolgend in 

gegebenem Zusammenhang aufgezeigt. 
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3.2 Richtplanung und übergeordnete Grundlagen  

3.2.1 Kantonaler Richtplan Siedlung (KRIP-S) 

Der Kanton Graubünden hat seine Richtplanung im Bereich Raumordnungspolitik 

(Richtplankapitel 2) und Siedlung (Richtplankapitel 5) gemäss den Anforderungen 

von RPG1 überarbeitet. Der Richtplan Siedlung (KRIP-S) vom 20. März 2018 wurde 

am 10. April 2019 vom Bundesrat genehmigt.  

Für die Bauzonendimensionierung in einer Gemeinde sind die Wohn-, Misch- und 

Zentrumszonen (WMZ) massgebend. Zu betrachten sind dabei nicht nur die Bauzo-

nenfläche, sondern auch die Kapazitätsreserve, d.h. die Anzahl Einwohner, welche 

innerhalb der unbebauten sowie unternutzten Grundstücke Platz finden könnten. 

Die Gemeinde Disentis/Mustér erhob ihre Nutzungsreserven gemäss der Vorlage 

der kantonalen Wegleitung «Übersicht Nutzungsreserven und UEB». Diese diente 

zusammen mit der Bevölkerungsprognose Graubünden 2016 – 2040 als Grundlage 

für die Beurteilung der Bauzonengrösse («Datenblatt»).  

Alle Gemeinden im Kanton wurden nach einheitlicher Methode gemäss Richtpla-

nung in die Kategorie A (Gemeinde mit knapp dimensionierten Bauzonen), B (Ge-

meinde mit gerade richtig dimensionierter Bauzone) oder C (Gemeinde mit überdi-

mensionierter Bauzone) eingestuft. Disentis/Mustér ist im KRIP-S als C-Gemeinde 

festgelegt. D.h., die Kapazitätsreserve in der WMZ ist derzeit grösser als bis 2040 

gemäss Prognose benötigt. Für Disentis/Mustér als C Gemeinde sind v.a. folgende 

Inhalte gemäss KRIP-S relevant: 

 

Handlungsanweisung (Inhalt sinngemäss zusammengefasst) Kapitel KRIP-S 

Die Gemeinde trifft Massnahmen zur Verdichtung und Mobilisierung der 
Nutzungs- und Bauzonenreserve in der rechtskräftigen WMZ. 

5.2.2 
(S. 5.2-11/-12) 

Die Gemeinden legen in ihren Baugesetzen die Mindestdichten fest und 
stellen gleichzeitig sicher, dass die Mindestdichten bei konkreten Bauge-
suchen zu mindestens 80% ausgeschöpft werden. 

5.2.2 
(S. 5.2-12) 

Die Gemeinde reduziert die WMZ im erforderlichen Mass, d.h. Rückzo-
nungen von durch die Gemeinde eruierten Rückzonungspotenzialen an 
für eine Überbauung ungeeigneten Lagen sowie insb. am Siedlungsrand. 

5.2.2 
(S. 5.2-12) 

Einzonungen: Auch eine C-Gemeinde kann solche vornehmen, jedoch 
nur, wenn die spezifischen Ziele und Leitsätze des KRIP-S erfüllt sind; 
- bei Arbeitszonen u.a. Entwicklung nach Standortprofil, ortsbauliche 

und erschliessungsmässige Eignung, flächensparende Bodennutzung. 
- bei WMZ (nur Arrondierungen, punktuelle Verlagerungen möglich) u.a. 

Lageanforderungen, Mindestdichte, ÖV-Güte sowie die Kompensation. 

 
 
5.2.3 
(S. 5.2-23) 
5.2.2 
(S. 5.2-7 bis -12) 

Die Erweiterung des Siedlungsgebiets von total über 1 ha erfordert ein 
Richtplanverfahren. 

5.2.1 
(S. 5.2—3/-4) 

 
Tabelle 3: Richtplaninhalte von besonderer Bedeutung für die Revision im Bereich Siedlung 
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Hinsichtlich des konkreten Bauzonenbedarfs ist zudem die im Januar 2021 vom 

ARE GR publizierte Wegleitung «Ermittlung Bauzonenbedarf» sowie die zwischen-

zeitlich aktualisierte Bevölkerungsprognose Graubünden 2025 zu beachten. 

 

3.2.2 Weitere relevante Inhalte der kantonalen und regionalen Richtpla-
nung 

Nebst den Richtplananforderungen im Umgang mit Bauzonen im Rahmen der Sied-

lungsentwicklung nach innen sind folgende weiteren Richtplaninhalte im Rahmen 

der Ortsplanung zu berücksichtigen: 

Beschrieb Richtplaninhalt Koordinations-
tand 

Kap. 
RIP 

Teilgebiet Raveras (unterhalb des Bahnhofs); De-
tailhandel mit Gütern des täglichen Bedarfs ist 
nicht zulässig (29.SW.04) 

Festsetzung 5.2.3 

Teilgebiet Plaun da Diras; Gewerbe, publikumsori-
entierte Nutzungen sind nicht zulässig (29.SW.04) 

Cavadiras (02.SO.07): Freihaltebereich bei konkre-
ten Vorhaben prüfen. Einstufung ISOS: national 

Zwischenergebnis 5.4 

Disla (02.SO.08): Freihaltebereich bei konkreten 
Vorhaben prüfen. Einstufung ISOS: national 

Zwischenergebnis 5.4 

Mumpé Tujetsch (02.SO.09): Freihaltebereich bei 
konkreten Vorhaben prüfen. Einstufung ISOS: regi-
onal 

Zwischenergebnis 5.4 

Segnes (02.SO.10): Freihaltebereich bei konkreten 
Vorhaben prüfen. Einstufung ISOS: national 

Zwischenergebnis 5.4 

Touristischer Ort mit Stützfunktion (29.SX.02) Festsetzung 5.1 

 
Tabelle 4: Betroffene Richtplanobjekte Kantonaler Richtplan Graubünden 

Vorab kann festgestellt werden, dass die Revisionsvorlage – soweit planungsrele-

vante Berührungspunkte zu den Einträgen gemäss kantonalem Richtplan bestehen 

– inhaltlich den Zielsetzungen des kantonalen Richtplans entspricht. Zu einzelnen 

Themen siehe Ausführungen bei den entsprechenden Kapiteln.  

 

3.2.3 Regionales Raumkonzept (RRK) und Regionale Richtplanung 

Im Kanton Graubünden ist die Richtplanung als Verbundaufgabe zwischen dem Kan-

ton und den Regionen organisiert. Das heisst, dass gewisse Aufgaben, die sich im 

Zuge der Umsetzung von RPG1 ergeben, durch die Regionen als Träger der regiona-

len Richtplanung zu übernehmen sind: 

Innerhalb von zwei Jahren ab Erlass des KRIP-S vom 20. März 2018 erarbeiten sie 

ein regionales Raumkonzept und setzen es anschliessend im regionalen Richtplan 

Siedlung um. Die Anforderungen an das regionale Raumkonzept betreffen im We-

sentlichen die Weiterentwicklung der regionalen Siedlungsstruktur und der 
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Arbeitsgebiete, die Abstimmung von Siedlung und Verkehr sowie der überkommu-

nalen öffentlichen Einrichtungen. 

Innerhalb von fünf Jahren ab Erlass des KRIP-S revidieren die Regionen auf Basis ih-

res regionalen Raumkonzepts und der Vorgabe des kantonalen Richtplans ihren re-

gionalen Richtplan Siedlung und reichen ihn beim Kanton zur Genehmigung ein. Die 

Anforderungen an den regionalen Richtplan Teil Siedlung umfassen im Wesentli-

chen die behördenverbindliche Festlegung des Siedlungsgebietes, die Präzisierung 

der Standortprofile der Arbeitsgebiete und die Verortung von öffentlichen Einrich-

tungen mit überkommunaler Ausstrahlung. In touristischen Gebieten sind zudem, 

auf Basis konkreter Projekte, allfällige Beherbergungsstandorte ausserhalb des 

Siedlungsgebiets im regionalen Richtplan festzusetzen. 

Das Regionale Raumkonzept Surselva liegt mit Datum vom 21. Juni 2023 vor. Der 

Regionale Richtplan Siedlung lag vom 6. September bis 7. Oktober 2024 öffentlich 

auf. Mit Schreiben vom 23. Januar 2025 liegt der Vorprüfungsbericht des Bundes-

amts für Raumentwicklung und vom 16. Juni 2025 des ARE GR vor.   

Der regionale Richtplan der Region Surselva umfasst im Wesentlichen die Objekte 

des kantonalen Richtplans respektive präzisiert diese. Neben den bereits im kanto-

nalen Richtplan enthaltenen Objekten sind im rechtskräftigen regionalen Richtplan 

Surselva stufengerecht zusätzlich die folgenden Objekte im Gebiet der Gemeinde 

Disentis/Mustér bezeichnet. 

Themenbereich Beschrieb Richtplaninhalt Koordinationsstand  

Siedlung Sportanlagen Disentis (RRIP_SS_S_200) Ausgangslage 

Resort (RRIP_SS_S_201) Ausgangslage 

 
Tabelle 5:  Betroffene Richtplanobjekte Regionaler Richtplan Surselva 

Wie im kantonalen Richtplan sind im Regionalen Richtplan an die Gemeinde ent-

sprechende Handlungsanweisungen adressiert. Soweit planungsrelevante Berüh-

rungspunkte zum regionalen Richtplan bestehen, entspricht die Nutzungsplanungs-

vorlage inhaltlich den Zielsetzungen des regionalen Richtplanes der Region Surselva 

in angemessener Weise.  

 

3.2.4 Weitere Grundlagen: Inventare, Planungsgrundlagen 

In die Ortsplanungsrevision Eingang gefunden haben weiter die folgenden überge-

ordneten Inventare und Planungsgrundlagen: 

– Aktuelle Gefahrenzonen der Gefahrenkommission Amt für Wald und Naturge-

fahren (2013) 

– Aktuelle Waldumrisse Amt für Wald und Naturgefahren (16.01.2023) 
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– Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) Cavadiras, 

Disla, Disentis/Mustér, Mumpé Medel, Clavaniev, Acletta, Segnas und Mumpé 

Tujetsch (Erstaufnahme von 1980), für Cavadiras, Disla und Segnas 2024 

– Vorabzug Inventarliste der schutzwürdigen Ortsbilder, Ensembles und Einzelob-

jekte Denkmalpflege Graubünden (Dezember 2020) 

– Schutzliste der kantonalen Denkmalpflege, Stand 30. Oktober 2024 

– Archäologische Schutzobjekte Archäologischer Dienstes Graubünden (April 

2020) 

– Kantonales Biotop- und Landschaftsinventar Amt für Natur und Umwelt Grau-

bünden (Juli 2021) 

– Öffentliche Grundwasserfassungen, Quellen und detaillierte Ausscheidung 

Grundwasserschutzschutzzonen S1-S3 Geologiebüro Yves Bonanomi AG, Igis 

(2021) 

– Gewässerraumausscheidung durch das Büro Hunziker, Zarn & Partner (2018) 

 

3.2.5 Pendenzen rechtskräftiger Regierungsbeschlüsse 

Eine Prüfung aller Regierungsbeschlüsse (RB), die die zurückliegenden Revisionen 

betreffen, ergab die folgenden Pendenzen: 

Handlungsbedarf Massnahmen  

RB 19.791, Die Gemeinde wird ersucht, die Diffe-
renzen zum kantonalen Wanderwegnetz-Inventar 
mit der Wanderwege Graubünden WWGR zu be-
reinigen. 

Der GEP wird erst in der nächsten Phase be-
arbeitet. Aber das Wanderwegnetz wird an 
das kantonale Wanderwegnetz-Inventar ange-
passt. 

RB 17.638, Das Genehmigungsverfahren für die 
Zone für touristische Einrichtungen bei der Mittel-
station im Gebiet „Lai Alv“ wird sistiert, bis eine 
Kompensationslösung im Sinn von Art. 38a Abs. 
2 RPG vorliegt. 

Der Zonenplan 1:10'000 wird erst in der 
nächsten Phase bearbeitet. 

RB 17.638, Die Aufhebung der Naturschutzzone 
in der Nähe der Mittelstation „Caischavedra“ wird 
nicht genehmigt. 

Der Zonenplan 1:10'000 wird erst in der 
nächsten Phase bearbeitet. Die Naturschutz-
zonen werden dann aber gemäss dem aktuel-
len Biotopinventar übernommen. 

RB 17.638, Die Gemeinde wird angewiesen, die 
Naturschutzzone im unteren (südwestlichen) Teil 
des Hochmoors Nr. 216 „Caischavedra“ zu über-
prüfen und anzupassen. 

Der Zonenplan 1:10'000 wird erst in der 
nächsten Phase bearbeitet. Die Naturschutz-
zonen werden dann aber gemäss dem aktuel-
len Biotopinventar übernommen. 

RB 17.638, Die Gemeinde wird ersucht, bei der 
nächsten Revision der Ortsplanung den Wald 
nach Massgabe des aktuellen Waldumrissplans 
darzustellen und die nötigen Zonenkorrekturen 
vorzunehmen. 

Die Waldumrisse wurden vom Amt für Wald 
und Naturgefahren neu festgelegt und die ak-
tualisierten Daten wurden in den ZP über-
nommen. 

RB 17.638, Die Beschneiungsfestlegungen im Be-
reich des Weges zwischen der Sesselbahn und 
dem Ponylift auf ca. 1900 m.ü.M. (1. Etappe) wird 
im Einvernehmen mit der Gemeinde 

Keine Anpassung nötig. 
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Disentis/Mustér und der Bergbahnen Disentis AG 
nicht genehmigt. 
RB 16.640, Das Genehmigungsverfahren bezüg-
lich des nördlich des Aclettabachs gelegenen 
Teils der Spezialzone Catrina wird, soweit sie ge-
mäss Planhinweis mit einer Gefahrenzone 1 über-
lagert wird, sistiert. Die Gemeinde wird darauf 
hingewiesen, dass in diesem Bereich vorderhand 
keine neuen Bauten und Anlagen bewilligt werden 
dürfen, welche dem Aufenthalt von Menschen 
und Tieren dienen. 

Nach Erstellung des Geschiebesammlers im 
Val Acletta liegt ein neuer Gefahrenzonenplan 
(Plan der Gefahrenkommission) vor, welcher 
in den ZP übernommen wird. Entsprechend 
wird die Bauzonenabgrenzung abgestimmt. 

RB 16.640, Die Gemeinde wird ersucht, bei 
nächster Gelegenheit den Holzlagerplatz in 
Fontanivas inkl. dazugehöriger Infrastrukturen der 
Waldzone zuzuweisen 

Die Waldumrisse wurden vom Amt für Wald 
und Naturgefahren neu festgelegt und in den 
ZP übernommen. 

RB 16.640, Bezüglich des südwestlich der „Via 
Foppas“ gelegenen Teils der neuen Gewerbezone 
„Pignola/Marias“ (rund 2.2 ha im Bereich der 
Parzellen Nr. 193-200 und Nr. 123) wird das Ge-
nehmigungsverfahren sistiert, bis ein Bedarf aus-
gewiesen ist. Sofern ein Bedarf für eine Teilfläche 
nachgewiesen wird, kann die Gemeinde die Re-
gierung um eine nachträgliche Teilgenehmigung 
einer entsprechenden Tranche ersuchen. Bedin-
gung ist in jedem Fall das Vorliegen einer tragfä-
higen Kompensationslösung oder ein genehmig-
ter kantonaler Richtplan Siedlung. 

Die Aufhebung der Sistierung und Belegung 
der Fläche mit einer BLM ist Gegenstand der 
vorliegenden Revision.  

RB 16.640, Die Gemeinde wird darauf hingewie-
sen, dass für die Mineralquelle im „Val S. Placi“ 
eine detaillierte Schutzzonenausscheidung vorzu-
nehmen ist, falls die Radonquelle als Trinkwasser 
genutzt werden sollte. 

Die Grundwasser- und Quellschutzzonen wur-
den überarbeitet. Die detaillierte Schutzzo-
nenausscheidung wird nicht im ZP darge-
stellt, nur die summarische. 

RB 16.640, Die Gemeinde wird ersucht, im Plan-
ausschnitt Foppas die Linienführung des beste-
henden Wander- und Winterwanderweges an die 
neue Linienführung des Landwirtschaftsweges 
anzupassen. Dabei haben die Anpassungen am 
inventarisierten Wanderwegnetz und deren Signa-
lisation in Absprache mit den Wanderwegen Grau-
bünden zu erfolgen. 

Der GEP wird erst in der nächsten Phase be-
arbeitet. Berücksichtigung des Meliorations-
projektes im GEP und Abstimmung auf Wan-
derwege. 

RB 12.867, Art. 39 Abs. 3 BauG sowie die neuen 
Ergänzungen in Art. 39 Abs. 5 BauG werden von 
der Genehmigung ausgenommen und zur Überar-
beitung an die Gemeinde zurückgewiesen. 

Das Baugesetz wird gesamthaft überarbeitet. 

RB 12.867, Art. 54bis und Art. 54ter BauG wer-
den nicht genehmigt. 

Keine Anpassung nötig. 

RB 12.867, Die Gemeinde wird ersucht, im Zuge 
der nächsten Ortsplanungsrevision die geplante 
Regenwasserleitung in der „Via Cons“ in den Ge-
nerellen Erschliessungsplan aufzunehmen. 

Der GEP wird erst in der nächsten Phase be-
arbeitet. Neuer LK wird im GEP berücksich-
tigt. 

RB 09.529, Die drei auf den Parzellen Nr. 1537, 
1562 und 1574 im Gebiet Sax sowie in der Mittel-
station „Lai Alv“ ausgeschiedenen Zonen für tou-
ristische Einrichtungen werden von der Genehmi-
gung ausgenommen und zur Überarbeitung an die 
Gemeinde zurückgewiesen. 

Der Zonenplan 1:10'000 wird erst in der 
nächsten Phase bearbeitet. 



Gemeinde Disentis/Mustér 
 
Ortsplanungsrevision  
 
PMB, 2. Dezember 2025 
 

 23 

RB 09.529, Die auf den Parzellen Nr. 496, 497, 
498 und 499 ausgeschiedenen Zonen „Übriges 
Gemeindegebiet“ werden von der Genehmigung 
ausgenommen und zur Überarbeitung an die Ge-
meinde zurückgewiesen 

Zuweisung zur Landwirtschaftszone. 

RB 09.529, Die für die Wege im Waldareal festge-
legte Zone „Übriges Gemeindegebiet“ wird von 
der Genehmigung ausgenommen und zur Überar-
beitung an die Gemeinde zurückgewiesen. 

Die Waldumrisse wurden vom Amt für Wald 
und Naturgefahren neu festgelegt und in den 
ZP übernommen. Der Zonenplan 1:10'000 
wird jedoch erst in der nächsten Phase bear-
beitet. 

RB 09.529, Die Gemeinde wird angewiesen, im 
Zuge der nächsten Ortsplanungsrevision für die 
beiden Landschaftsobjekte „Rieven“ (L-257) und 
„Salaplauna“ (L-258) eine Landschaftsschutzzone 
zu prüfen oder einen Verzicht wenigstens zu be-
gründen. 

Die beiden Objekte figurieren im Biotopinven-
tar mit lokaler Bedeutung. Sie sind aber im 
aktuellen kantonalen Richtplan Graubünden 
nicht als Landschaftsschutzgebiete ausgewie-
sen. Somit besteht keine behördenverbindli-
che Verpflichtung, eine Landschaftsschutz-
zone auszuscheiden. Die entsprechende Inte-
ressenabwägung hat bereits im Zuge des Er-
lasses des Kantonalen Richtplans stattgefun-
den.  

RB 09.529, Die Gemeinde wird ersucht, sich bei 
der Projektierung und Planung der Anlage „Down-
hillweg, geplant“ mit dem Amt für Wald (AWN) 
und dem Amt für Jagd und Fischerei (AJF) in Ver-
bindung zu setzen. 

Erfolgt ausserhalb der OP-Revision. 

RB 09.529, Die Gemeinde wird ersucht, sich be-
züglich Fuss- und Wanderwege mit den Wander-
wegen Graubünden in Verbindung zu setzen. 

Der GEP wird erst in der nächsten Phase be-
arbeitet. Das Wanderwegnetz wird dann aber 
an das kantonale Wanderwegnetz-Inventar 
angepasst. 

RB 09.529, Der festgelegte „Schneeschuhwan-
derweg, geplant“ zwischen der Verzweigung im 
Gebiet „Mises las Cavorgias“ bis zur Gemeinde-
grenze von Disentis/Mustér wird von der Geneh-
migung ausgenommen und zur Überarbeitung an 
die Gemeinde zurückgewiesen. 

Der GEP wird erst in der nächsten Phase be-
arbeitet. Der Zugang zur Academia Vivian 
wird für Wanderer und Schneeschuhwanderer 
sichergestellt. 

RB 09.529, Die Gemeinde wird ersucht, für die 
geplante Hydrantenleitung auf den Parzellen Nr. 
1350 und 1351 eine Linienführung ausserhalb 
der Uferbestockung vorzusehen. 

Erfolgt ausserhalb OP Revision. 

 
Tabelle 6: Pendenzen aus vergangenen Regierungsbeschlüssen 

3.3 Rechtskräftige Nutzungsplanung Disentis/Mustér 
Die rechtskräftige Nutzungsplanung der Gemeinde Disentis/Mustér wurde im We-

sentlichen an der Urnenabstimmung vom 30. November 2008 beschlossen (letzt-

malige Gesamtrevision) und am 26. Mai 2009 mit Regierungsbeschluss (RB) 

Nr. 529 von der Regierung genehmigt. Seither erfolgten im Siedlungsbereich sowie 

im übrigen Gemeindegebiet verschiedenste Teilrevisionen.  
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3.4 Kommunales räumliches Leitbild Disentis/Mustér  
Die raumplanerischen Rahmenbedingungen haben sich mit der Revision des RPG 

verändert. Mit RPG1 geht eine Abkehr von der bisherigen Entwicklung der Siedlun-

gen «in die Fläche» hin zur Siedlungsentwicklung nach innen einher. Im Vorder-

grund steht das Schaffen von Siedlungen mit einer optimierten baulichen Dichte, 

dies unter Beibehaltung oder Schaffen neuer räumlicher Qualitäten. Zudem defi-

niert RPG1 klare Ziele und Vorgaben hinsichtlich der Mobilisierung bestehender 

Nutzungsreserven sowie einer bedarfsgerechten Bauzonengrösse. Zur Umsetzung 

sind die Gemeinden verpflichtet, ein kommunales räumliches Leitbild zu erarbeiten. 

Mit einem solchen Leitbild sollen die Gemeinden ihre strategische Ausrichtung der 

Siedlungsentwicklung für die nächste Planungsperiode sowie die damit verbunde-

nen zentralen Handlungsfelder festlegen.  

Die Gemeinde hat im Rahmen eines separaten Prozesses ein kommunales räumli-

ches Leitbild (KRL) erarbeitet. Der Vorstand hat dieses am 28. September 2020 

verabschiedet. Für die vorliegende Revision sind insbesondere folgende Inhalte des 

KRL relevant: 

 

Handlungsbedarf Massnahmen  

Historischer Kern: 

Erhalt der wichtigen Zeitzeugen und Qualitäten 
der historischen Kerne, insbesondere des Dor-
fes Disentis als Knotenpunkt für Gewerbe, Be-
gegnen und Verkehr. Überprüfung der ISOS-
Grundlagen und Bauinventare der Denkmal-
pflege, um die wichtigen Strukturen zu erken-
nen und wo nötig zu schützen. Die heutigen Re-
gelungen sollen zukünftig nicht verschärft wer-
den. 

Überprüfung und Ergänzung der bestehen-
den Festlegungen im Zonenplan und im Ge-
nerellen Gestaltungsplan unter Ausschöp-
fung aller gesetzlich möglichen Grundlagen.  

Mobilisierung Innenentwicklungsreserven: 

Verfügbarkeit der baureifen, unbebauten Bauzo-
nen sicherstellen und überdimensionierte 
Bauzonen reduzieren. 

Die Umsetzung dieses Themas wird im Ka-
pitel 4.6.1 aufgezeigt. Es werden Bauver-
pflichtungen für baureife, unbebaute Bauzo-
nenflächen an wichtigen Lagen im Zonen-
plan festgelegt:  

- Frist von 2 Jahren 
- Frist von 3 Jahren 
- Frist von 8 Jahren 

Massnahmen für den Fall der Nichterfüllung 
vorsehen (siehe Kap. 8.4 und Baugesetz): 

� Kaufrecht der Gemeinde zum Verkehrs-
wert 

� Lenkungsabgabe 
� Planerische Überprüfung und Rückzo-

nung 
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Handlungsbedarf Massnahmen  

Erneuern im Bestand (Halten): 

Die Fraktionen besitzen gute Infrastrukturen. 
Diese sind zu unterhalten und wo nötig zu opti-
mieren. Im Vordergrund steht die Weiterent-
wicklung der Siedlung und der Erhalt der Quali-
tät des ländlichen Wohnens an sonniger und ru-
higer Aussichtslage. Eine gute Mischung von 
Zweitwohnungen und Erstwohnungen ist erstre-
benswert. 

In Kapitel 4 wird die Bauzonengrösse über-
prüft. Rückzonungen werden im Wesentli-
chen aus folgenden Gründen vorgenom-
men: 

� Fehlender Bedarf 
� Fehlende Baureife 
� Bauzonenabgrenzung zur Landschaft 
� Nicht überbaubare oder nicht geeig-

nete Flächen  
� Exponierte Lagen 
� Erhaltungsziel A im ISOS 

Stallbauten innerhalb der Bauzone: 

Belebung des Dorfkerns. Nutzen der nicht mehr 
landwirtschaftlich benötigten Stallbauten zu 
Wohnzwecken für Einheimische oder für andere 
zonenkonforme Nutzungen.  

 

Stallbauten innerhalb der Bauzone bilden 
Reserven, die ohne Mobilisierungszwang 
genutzt werden können. Dabei steht der 
Wohnraum für Erstwohnungen im Vorder-
grund.  

 

Langfristige Siedlungserweiterung: 

Bezeichnung von Standorten für die langfristige 
Siedlungserweiterung zur Schaffung von neuem 
Wohnraum. 

Sollte sich der entsprechende Bedarf in Zu-
kunft ergeben, können die Schritte für all-
fällige Einzonungen vorgenommen werden.  

Dies ist jedoch nicht Gegenstand der lau-
fenden Ortsplanungsrevision. 

Dorfzentrum schaffen: 

Eine räumliche Verbindung zwischen dem Bahn-
hof und der Via Sursilvana soll geschaffen wer-
den. Das Areal Hess besitzt grosses Potenzial, 
möglicherweise als Aufenthalts- und Begeg-
nungsort sowie als Dorfzentrum. Zudem soll 
das Areal als umwegfreie Fusswegverbindung 
zwischen dem Bahnhof und dem Dorfzentrum 
dienen.  

Der Grünraum zwischen Kloster und Kantons-
strasse soll erhalten bleiben, um den Blick auf 
das Kloster nicht einzuschränken und den Hö-
henunterschied zu betonen. 

Der östliche Dorfeingang beim Disentiserhof 
soll besser hervorgehoben und ansprechender 
gestaltet werden. 

Bahnhof: Planerische Rahmenbedingungen 
schaffen, soweit nötig (Konzept für Nutzung 
und Gestaltung). Wenn nötig, projektbezo-
gene Nutzungsplanung. 
Areal Hess mobilisieren. 

 

 

 

Grünraum zwischen Kloster und Kantons-
strasse: Attraktive Gestaltung und Zugäng-
lichkeit sicherstellen (ausserhalb der OP) 
 

Disentiserhof: Gestaltung des Ortsein-
gangs, nicht Gegenstand der Ortsplanung.  

Entwicklungsschwerpunkt Dorfzentrum: 

Das Potenzial des Dorfzentrums soll gestärkt 
werden. Gute und attraktive Bedingungen sol-
len die bestehenden Nutzungen erlebbarer ma-
chen. Mit geeigneten Massnahmen soll der 
Dorfkern vom motorisierten Individualverkehr 
(Durchgangsverkehr) entlastet werden. 

Massnahmen ergreifen, um die Durch-
gangsstrasse vom Verkehr zu entlasten. 

Zentrale Parkierung schaffen 

Kommerzielle Erdgeschossnutzungen för-
dern. 

Gestaltung/Aufwertung des öffentlichen 
Aussenraums 

Dorfplätze (Uclauns) aufwerten: Nicht Gegenstand der Ortsplanungsrevision 



Gemeinde Disentis/Mustér 
 
Ortsplanungsrevision  
 
PMB, 2. Dezember 2025 
 

 26 

Handlungsbedarf Massnahmen  

Verbesserung der Aufenthalts- oder Aussen-
raumqualitäten. Die Bedürfnisse und Nutzungs-
ansprüche der einzelnen Plätze sind zu analy-
sieren und die Aufwertung darauf abzustimmen. 

Entwicklungsschwerpunkt Gewerbe: 

Die Reserve im Gebiet Pignola eignet sich für 
eine Verlagerung der heute dispers im Dorf ver-
teilten Gewerbenutzungen (Nutzung von Syner-
gien). 

Bauverpflichtung für die bestehenden Re-
serven und bestehende gesetzliche Vorga-
ben umsetzen.  

 

 

Entwicklungsschwerpunkt Sport und Kultur: 

Das Center Fontauna soll sowohl für die Bevöl-
kerung als auch für den Tourismus als attrakti-
ves Zentrum für Sport, Spiel, Kultur, Kongress 
und Freizeit gestaltet werden.  

Synergien mit gleichwertigen Angeboten in der 
Region (Hallenbad Sedrun und Weitere) nutzen, 
um damit die Voraussetzung für eine Mitfinan-
zierung durch weitere öffentliche Kreise zu 
schaffen. 

Die erste Sanierungsetappe des Centers 
Fontauna ist abgeschlossen.  

Vorhaben läuft ausserhalb der Ortspla-
nungsrevision. 

 

Entwicklungsschwerpunkt Landschaft und Erho-
lung: 

Das Wanderwegnetz soll mit qualitativ hochwer-
tigen Verbindungen ergänzt werden. In Verbin-
dung mit bestehenden Wegstücken sollen 
durchgehende Verbindungsachsen entstehen.  

Der Camping und weitere touristische Nutzun-
gen werden in das Netz integriert.  

Die Fusswegverbindungen im Leitbildplan zei-
gen konzeptionell die wichtigen Verbindungs-
achsen auf. 

Der GEP wird erst in der nächsten Phase 
bearbeitet. 

Natur- und Landschaftsinventar (NLI): 

Es bestehen Unterschiede zwischen dem Natur- 
und Landschaftsinventar und der Ortsplanung. 
Es besteht kein Bedarf lokale Inventare in der 
Nutzungsplanung festzulegen.  

Abweichungen oder fehlende Inhalte des 
NLI werden im Zonenplan ergänzt, soweit 
diese von nationaler bzw. regionaler Bedeu-
tung sind.   

Landwirtschaft: 

Am 29. Februar 2020 hat der Kanton die neuen 
Geodaten und Darstellungsdienste zu den 
Fruchtfolgeflächen (FFF) publiziert. 

Der neue Datensatz FFF wird auf Konflikte 
bezüglich Nutzungszonen überprüft. 

Gewässerschutz: 

Es sind noch provisorische Gewässerschutzzo-
nen im Gemeindegebiet vorhanden. 

Die Gemeinde gab die Ausscheidung der 
detaillierten Schutzzonen im Jahr 2019 in 
Auftrag und diese werden mit der vorliegen-
den Revision integriert. 
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Handlungsbedarf Massnahmen  

Naturgefahren: 

Das Amt für Wald und Naturgefahren (AWN) hat 
die Gefahrenzonen im Verlaufe des Jahres 2020 
aktualisiert. 

Die neu vom AWN festgelegten Gefahrenzo-
nen werden im Zonenplan aktualisiert, da-
bei sind die aktualisierten Daten infolge des 
HWS Acletta zu berücksichtigen.  

Grünraum erhalten/aufwerten, Siedlungsrand: 

Beibehaltung und Akzentuierung des markanten 
Übergangs von der Siedlung in die Landschaft 
(Ränder und Verzahnungen). 

Rückzonungen am Siedlungsrand  
Grünräume definieren, Hochbauverbot be-
zeichnen 

Achse stärken: 

Die Verbindung des Dorfzentrums mit den um-
liegenden touristischen Hauptgebieten mit dem 
öffentlichen Verkehr stärken. 

Vorhaben läuft ausserhalb der Ortspla-
nungsrevision: Optimierungen des öffentli-
chen Verkehrsnetzes (ÖV-Konzept) (GEP) 

Umfahrungsstrasse: 

Entlastung der Ortsdurchfahrt vom hohen Ver-
kehrsaufkommen auf der Oberalpstrasse /  
Lukmanierstrasse. 

Vorhaben auf die politische Agenda brin-
gen. Umsetzung bis in 15-20 Jahren ermög-
lichen. 

Aufnahme in Regionalen und Kantonalen 
Richtplan forcieren. 

 

Militärische Anlagen: 

� Ausbau des aktuellen Angebotes des Fes-
tungsmuseums Stalusa in Zusammenarbeit 
mit dem Verein Fortezia Stalusa. 

� Die zivile Nutzung für Anlagen, welche zu-
künftig entmilitarisiert werden, prüfen. 

� Sicherstellen, dass eine sinnvolle langfris-
tige Umnutzung gewährleistet ist. Es dürfen 
durch diese Anlagen keine „neuen Altlas-
ten“ für die Gemeinde entstehen. 

� Nicht zivil nutzbare Anlagen sind durch das 
Militär rückzubauen. 

Rahmenbedingungen für eine sinnvolle und 
zweckmässige langfristige Nutzung solcher 
Anlagen schaffen. 

Bei Bedarf Umzonungen für touristisch ge-
nutzte Anlagen prüfen (Anlage Ragisch, 
Mumpé Medel). 

Eventuell Inventarisierung der privat genutz-
ten Anlagen. 

Erschliessung der Anlage Stalusa ggf. im 
GEP festlegen (Fussweg). 

Alternative Energien: 

Schaffung guter Voraussetzungen, um Anlagen 
zur Produktion von erneuerbarer Energie land-
schafts- und ortsbildverträglich zu erstellen, 
Energie zu produzieren und zu nutzen. 

Bekannte Anlagen im Zonenplan festlegen 
(Zone für Solaranlagen). 

 

Bildung: 

Neue Lösungen für die Zusammenarbeit im Be-
reich der höheren Bildung im Gebiet der oberen 
Surselva. Zusammenarbeit zwischen Gymna-
sium, Oberstufen in der oberen Surselva und 
Berufsschule in der Surselva. 

Vorhaben läuft ausserhalb der Ortspla-
nungsrevision. 

Mobilfunk: 

Die Ausrüstung der Schweiz mit 5G Antennen 
wird erfolgen. Dies haben bereits mehrere Bun-
desgerichtsentscheide zugunsten der 

Koordination mit den Nachbargemeinden 
(z.B. Regionaler Richtplan). Nutzungspla-
nung nur am Rande betroffen.  
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Handlungsbedarf Massnahmen  

Mobilfunkanbieter gezeigt. Die Standorte der 
5G Antennen sollen bestmöglich für das Orts- 
und Landschaftsbild platziert werden. Auch sol-
len diese nicht direkt an sensible öffentliche 
Einrichtungen wie z.B. Schulen, Sport- und 
Spielplätze, Gesundheitseinrichtungen usw. an-
grenzen. Bestehende Standorte sowie beste-
hend Hochspannungsmasten, Antennen etc. 
sollen für die Erstellung neuer Antennen ge-
nutzt werden. 

Schaffung baugesetzlicher Bestimmung 
(Kaskadenmodell) in Art. 99 BauG (Mobil-
funkanlagen) 

Buskonzept Lukmanierpass: 

Die Attraktivität des ÖV-Angebots Disentis-Luk-
manierpass-Valle di Blenio verbessern und als 
nachhaltige Alternative zum motorisierten Indi-
vidualverkehr betrachten. 

Vorhaben läuft ausserhalb der Ortspla-
nungsrevision und ist seit Sommer 2025 
umgesetzt. 

 
Tabelle 7: Handlungsanweisungen aus dem kommunalen räumlichen Leitbild 

 

4 Dimensionierung Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) 

4.1 WMZ-Kapazitätsreserven gemäss rechtskräftiger Ortsplanung 
Die Fläche aller Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (Stand März 2025, rechtskräf-

tige Ortsplanung) beträgt 68.54 ha, wovon 57.66 ha überbaut und 10.88 ha nicht 

überbaut sind. Der Überbauungsgrad in der WMZ liegt bei 84 % (Abbildung 5).  

  

Abbildung 5: Überbauungsstand März 2025 

Nachdem die Bevölkerungsprognosen 2016, 2019 und 2022 stets von einer Ab-

nahme der Bevölkerung ausgegangen sind, zeigt die neuste Prognose 2025 ein mo-
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Gemäss der Bevölkerungsprognose 2025 wird die gesamte Bevölkerung bis 2040 

um 37 EW zunehmen, bis 2055 um 146 EW. Dieser Prognose steht eine mobilisier-

bare Kapazitätsreserve für rund 300 EW innerhalb der WMZ gegenüber. 

 

Abbildung 6: Einwohnerkapazität im Vergleich Prognose 2025 

4.2 Erwartete Bevölkerungsentwicklung und Rahmenbedingungen 
Disentis/Mustér zählt nebst den Gemeinden Lumnezia und Ilanz/Glion zu den be-

völkerungsmässig stärksten in der Region Surselva. Seit über 30 Jahren schrumpft 

die Bevölkerungszahl der Gesamtregion Surselva als auch von Disentis/Mustér. Der 

Rückgang kann auf eine sinkende Geburtenrate, eine steigende Überalterung und 

die Abwanderung zurückgeführt werden. Der Wandel hat zur Folge, dass die Zahl an 

jungen Personen in diesen Regionen abnimmt und die der älteren zunimmt. Die 

ökonomischen, strukturellen und sozio-kulturelle Strukturen von Randregionen wie 

Disentis/Mustér können nicht mit grösseren Zentren verglichen werden. Dies ist 

unter anderem ein weiterer Grund, weshalb sich seit mehreren Jahren die Abwande-

rungstendenz von ländlichen Regionen auf hohem Niveau befindet. Mit der neusten 

Bevölkerungsprognose 2025 wendet sich das Blatt und eine moderate Zunahme 

der Bevölkerung darf erwartet werden, wobei diese vor allem auf die Zuwanderung 

zurückzuführen ist, denn das Geburtensaldo dürfte negativ bleiben.  

Die Gemeinde verfügt derzeit rechnerisch betrachtet über deutlich zu gross dimen-

sionierte WMZ-Reserven. Aufgrund der übergeordneten Vorgaben von RPG1 und 

des kantonalen Richtplans sind die WMZ daher soweit möglich zu reduzieren. Für 

die nach der Reduktion verbleibenden Bauzonenreserven ist jedenfalls sicherzustel-

len, dass diese mobilisiert statt gehortet, für die Überbauung zur Verfügung stehen 

und effizient genutzt werden. 

Während die Bevölkerungsprognose 2016 für Disentis/Mustér im Zeitraum von 

2022 – 2040 von einem Rückgang um -45 EW ausging, wurde mit der Prognose 

2022 dieser Rückgang stark nach unten korrigiert (1905 EW im Jahr 2024/-135 EW 
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seit 2022). Mit der Prognose 2025, die am 17. Juli 2025 publiziert wurde, wendet 

sich das Blatt. In den nächsten zehn Jahren wird eine Stagnation prognostiziert, die 

in ein moderates Wachstum übergeht, sodass die Bevölkerung bis 2040 um 37 EW, 

bis 2055 sogar um 146 EW wachsen dürfte.  

 

Abbildung 7: Einwohnerentwicklung, Bevölkerungsprognosen (Szenarien hoch) 

4.3 Angestrebte Entwicklung und erhöhter Grundbedarf an WMZ 
Vorbemerkung: 

Die Bevölkerungsperspektive 2025 erschien Ende Juli 2025 zu einem Zeitpunkt, als 

der Planungs- und Mitwirkungsbericht bereits weitgehend abgeschlossen war und 
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Disentis/Mustér als C-Gemeinde mit negativer Bevölkerungsprognose klassiert. 

Durch die neue Prognose 2025 nun wird sie als C-Gemeinde mit positiver Bevölke-

rungsprognose eingestuft.  
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Mit der Prognose 2025 wird diese Einschätzung untermauert und als realistisch ein-

gestuft. 

Der KRIP-S gesteht den Gemeinden mit überdimensionierter Bauzone eine ange-

messene WMZ-Reserve zu. Die Reserven sind soweit zu reduzieren, dass der erwar-

tete Bedarf für die zusätzlichen EW gedeckt werden kann. Konkret ist der Bedarf 

anhand der benötigten Bauplätze unter Berücksichtigung der Dichtewerte des 

Raumtyps aufzuzeigen. Die Gemeinde Disentis/Mustér liegt im Raumtyp «touristi-

scher Intensiverholungsraum», welchem die durchschnittliche Einwohnerdichte von 

28 EW/ha zugewiesen wurde. Tatsächlich beträgt die vorhandene Einwohnerdichte 

Stand rechtskräftige Planung 28.7 EW/ha. Dieser Wert verändert sich mit der Revi-

sion nicht. Somit wird die Zielvorgabe eingehalten. 

Gemäss der kantonalen Wegleitung «Ermittlung Bauzonenbedarf» wird die «ange-

messene Reserve» wie folgt konkretisiert: 

– Der Grundbedarf beträgt 1 Bauplatz 100 pro Einwohner. Für Disentis/Mustér 
mit ca. 2’100 Einwohnern wären es rein rechnerisch betrachtet rund 21 Bau-
plätze, die bei 3-4 Einwohnern pro Bauplatz für ca. + 80 Einwohnern Platz bieten 
würden. 

– Bei plausibler Begründung kann der Grundbedarf erhöht werden, was vorliegend 
notwendig ist. 

Folgende besondere Verhältnisse rechtfertigen einen wesentlich erhöhten Grundbe-

darf: 

– Touristische Gemeinde / Wohnumfeld: Disentis/Mustér ist dem Raumtyp „Tou-
ristischer Intensiverholungsraum“ zugeordnet. Die allgemeine Nachfrage nach 
Ferien in Bergregionen ist insbesondere bei den Schweizern steigend (zusätzli-
che Verstärkung auch durch die Corona-Pandemie). Ein erhöhter Bedarf an tou-
ristisch bewirtschafteten Wohnungen ist die Folge davon. Gleichzeitig führte 
die Corona-Pandemie vielerorts zu mehr Homeoffice. Die fortschreitende Digi-
talisierung ermöglicht das ortsunabhängige Arbeiten. Gerade Personen aus 
dem urbanen Raum bevorzugen die temporäre Verlegung ihres Arbeitsplatzes 
in den ländlichen Naherholungsraum. Folglich entsteht auch dadurch ein erhöh-
ter Bedarf an Wohnraum. 

Die Surselva als eigenständige touristisch funktionierende Talschaft verfügt 

über attraktive, überregional bekannte touristische Angebote, sei es im Winter 

in den Skigebieten, auf Loipen, Schneeschuh- oder Winterwanderwegen, sei es 

im Sommer in den Bergen, zu Fuss oder auf dem Bike. Dies bietet der ortsan-

sässigen Bevölkerung weiterhin sowohl ein attraktives Wohn- und Naherho-

lungsumfeld als auch längerfristig eine stabile Wirtschafts- und Existenzgrund-

lage.  

Touristische Grossprojekte wie das Bauvorhaben Acla da Fontauna oder das 

Resort Dieni in der Nachbargemeinde werden die Nachfrage nach dringend be-

nötigtem Wohnraum für Arbeitskräfte noch steigern.  
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– Konkurrenzfähige Baulandpreise: Disentis/Mustér ist vorwiegend eine Ge-

meinde mit ländlichen und touristischen Merkmalen. Sie liegt im funktionalen 

Einflussbereich von Flims/Laax/Falera und Andermatt, welche zugleich auch 

Standorte mit ähnlichen Qualitäten und aufweisen. Der touristische Druck ist 

indes geringer. Die Baulandpreise sind vergleichsweise günstig und daher at-

traktiv, was den Bau von neuen Wohnungen grundsätzlich begünstigt. Dazu bil-

det die Baulandmobilisierung die wichtige Voraussetzung, um der Baulandhor-

tung entgegenzuwirken. 

– Wohnsitz zum Zeitpunkt der Pensionierung nach Graubünden verlegen: Aus 

steuerlichen Gründen ist Graubünden sehr attraktiv als Wohnort für Pensio-

nierte. Wird der Wohnort im Hinblick auf die Pensionierung nach Graubünden 

verlegt und das Pensionskassenkapital bezogen, so fällt die steuerliche Belas-

tung durch die Kapitalleistungssteuer vergleichsweise tief aus. Dies ist ein Ef-

fekt, der auch in Disentis/Mustér spürbar ist. 

– Arbeitszonenentwicklung / neue Arbeitsformen: Die Gemeinde kann in den 

letzten Jahren auf eine stabile Zahl an Arbeitsplätzen zurückschauen. Innerhalb 

der Sektoren gab es diverse Verschiebungen. Die Gesamtzahl blieb unverän-

dert. Zudem wurde im Dienstleistungssektor massiv investiert, sodass die An-

zahl der Arbeitsplätze eher zunehmen wird. Die Arbeitszahlen beim Industriebe-

trieb Distec AG sind stabil. Es werden kontinuierlich Investitionen in Produkti-

onsanlagen getätigt. Durch die steigende Anzahl an Arbeitsplätzen ist eine zu-

nehmende Einwohnerzahl nicht auszuschliessen. Die Tabelle gibt eine Über-

sicht über die Entwicklung der Arbeitsplätze. 

 
Abbildung 8: Arbeitsplatzentwicklung 2011 – 2018 (Amt für Wirtschaft und Tourismus) 

– Bildungsstandort: Ein wichtiger Arbeitgeber ist das Gymnasium mit etwa 30 

Mitarbeitenden (Patres inbegriffen). Als Bildungsstandort mit Internat hat die 

Klosterschule Ausstrahlung weit über das Tal hinaus.  
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– Reduktion der WMZ-Reserven und konsequente Mobilisierung: Mit der vorlie-

genden Revision wird die Bauzone massiv verkleinert und die verbleibenden 

Baulandreserven werden konsequent mobilisiert. Dadurch wird der Baulandhor-

tung merklich Gegensteuer gegeben und ein Angebot an attraktiven und verfüg-

baren Bauplätzen gezielt gefördert. 

– Fraktionierung: Die Gemeinde besteht aus 24 Weilern oder Fraktionen (Mumpé 

Tujetsch, Segnas, Peisel, Buretsch, Cuoz, Acletta, Mumpé Medel, Funs, Clava-

niev, Latis, Gonda, S. Gions, Dulezi, Raveras, Vitg, Cons, Sontget, Faltscharidas, 

Chischliun, Disla, Pardomat, Madernal, Cavardiras e Caprau). Es ist ein wichti-

ges politisches Ziel der Gemeinde, dass jede Fraktion über angemessene Neu-

baumöglichkeiten verfügt, wobei auch die Umnutzung von Stallbauten dazuge-

zählt werden kann. Nur so können die Fraktionen längerfristig am Leben gehal-

ten und angemessen weiterentwickelt werden.  

– Infrastruktur und Ausstattung sind auf bis zu 2’300 EW ausgelegt: Die Entwick-

lung der letzten 20 Jahre sowie die touristische Entwicklung führte dazu, dass 

sich die Gemeinde in Bezug auf die Infrastrukturen und die Ausstattung (Werk-

infrastruktur, Schulen, Läden, Gastronomie etc.) grundsätzlich bereits auf eine 

Bevölkerungszahl von ca. 2’300 EW ausgerichtet hat. Um die getätigten Investi-

tionen in Wert setzen zu können, ist es nicht nur politisch, sondern auch plane-

risch opportun, Massnahmen für eine optimale Auslastung der Anlagen zu tref-

fen. 

– Angestrebte Einwohnerzahl (Relativierung der Grundlagen): Die aktuelle Bevöl-

kerungsprognose hat die tatsächliche Entwicklung unterschätzt. So wird für 

das Jahr 2023 eine Einwohnerzahl von 2047 prognostiziert. Die tatsächliche 

Entwicklung liegt aber per Ende 2023 bei 2080 EW. Entsprechend erachtet es 

die Gemeinde auf Basis geeigneter planerischer und politischer Massnahmen 

als sinnvoll und realistisch, bis 2040 die Bevölkerungszahl im Bereich von 

2’100 EW mindestens zu stabilisieren. Die Entwicklung der Einwohnerzahlen 

mindestens der letzten 5-7 Jahre belegen, dass ein Halten der Bevölkerungs-

zahl als Minimalziel realistisch ist, was insb. bedingt, dass auch Neubauten rea-

lisiert werden können, wofür genügend Bauland zur Verfügung stehen muss. 

– Verdrängungseffekt durch Zweitwohnungsgesetz (ZWG): Gemäss Wohnungsin-

ventar des Bundesamts für Raumentwicklung (ARE) beträgt der Zweitwoh-

nungsanteil in Disentis/Mustér 58.6 Prozent (Anzahl Erstwohnungen: 988 / 

Anzahl Zweitwohnungen: 1397). Die Nachfrage auf dem Zweitwohnungsmarkt 

bleibt weiterhin hoch. Da jedoch aufgrund des Zweitwohnungsgesetzes (ZWG) 

keine neuen Zweitwohnungen erstellt werden dürfen, richtet sich das Interesse 

auf die Umnutzung von altrechtlichen Wohnbauten, die in der Nutzung frei sind. 

Da folglich zunehmend altrechtliche Wohnungen in Zweitwohnungen umgenutzt 

werden, sinkt der Bestand an verfügbaren Erstwohnungen. 

– Begrenzte Ausschöpfung des Nutzungsmasses aufgrund ZWG: Wird eine alt-

rechtliche Liegenschaft, die noch über eine Ausnützungsreserve verfügt, als 
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Zweitwohnung umgenutzt, so darf die Hauptnutzfläche um maximal 30 Prozent 

erweitert werden. Diese Einschränkung führt dazu, dass die theoretisch zwar 

vorhandene Nutzungsreserve auf der betreffenden Parzelle (Differenz zwischen 

effektiv genutzter und maximal möglicher Ausnützung) im Falle einer Umnut-

zung in eine Zweitwohnung gar nicht realisiert werden kann. Die rechnerische 

Kapazitätsreserve in den bestehenden Bauzonen muss entsprechend reduziert 

werden. 

Aus den vorstehend genannten Gründen ist es zweckmässig, den Grundbedarf von 

20 Bauplätzen zusätzlich zu erhöhen. Dies ist insofern auch notwendig, weil na-

mentlich die Reduktionsmassnahmen der WMZ – wie gefordert – nur vorgenommen 

werden können, soweit diese ortsbaulich auch sinnvoll und begründet sind und in 

einem verhältnismässigen, angemessenen Rahmen nach den Zielen und Grundsät-

zen von Art. 1 und 3 RPG vollzogen werden. 

 

4.4 Reduktion der WMZ nach raumplanerischen Kriterien  
Die Reduktion der WMZ erfolgte in Anlehnung an das KRL mit Augenmass und in 

Anwendung der nachfolgenden raumplanerischen Kriterien:  

– Reduktion an ungeeigneten Lagen (meist am Siedlungsrand): Die Bauzonenre-

serven wurden in Bezug auf ihre Eignung und Lage im weitgehend überbauten 

Gebiet (wüG) untersucht. Verschiedene Bauzonen sind aufgrund der Topografie, 

der Erschliessungssituation oder ihrer Lage in Bezug auf den Ortsbildschutz für 

eine Überbauung oder als WMZ nicht oder wenig geeignet oder sie sind nur teil-

weise oder auch nicht erschlossen. Solche Flächen an ungeeigneten Lagen gel-

ten als Potenzialflächen für die Reduktion zu grosser WMZ-Reserven, welche 

insb. an den Siedlungsrändern reduziert und vornehmlich aus der Bauzone ent-

lassen und der Landwirtschaftszone zugewiesen werden (Rückzonungen zu 

grosser WMZ-Reserven). Eine Überbauung solcher Flächen vor der Nutzung der 

Reserven innerhalb des bereits bestehenden Siedlungskörpers würde einer un-

erwünschten Aussenentwicklung gleichkommen und den Zielen von RPG1 und 

KRIP-S zuwiderlaufen. Innerhalb der Siedlung erfolgen vornehmlich Umzonun-

gen zu Nicht-WMZ (Zone für Kleinbauten und Gärten, Zone für Grünflächen etc.) 

oder anderweitigen geeigneten Bauzonen. 

– Reduktion von Flächen ohne WMZ-Kapazität (Restflächen): Flächen, die keine 

realisierbare Einwohner-Kapazitäten aufweisen, werden nutzungs- und funkti-

onsgemäss umgezont oder einer Nichtbauzone zugewiesen. 

 

Effektiv rückgezont werden WMZ im Umfang von rund 7 ha (WMZ in Nichtbauzone). 

In Zahlen ausgedrückt wurden die WMZ von rechtkräftig 68.54ha auf 61.21ha redu-

ziert. Die Einzonungen und Rückzonungsgrundstücke (Bauzonen in Nichtbauzone) 

sind im entsprechenden Beilageplan dargestellt. 
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4.5 Kategorisierung und Begründung der verbleibenden Bauzonenreserve   
Die verbleibenden Reserven der WMZ und die betreffenden Grundstücke lassen 

sich nach raumplanerischen Gesichtspunkten in vier Kategorien gliedern: 

– A   Baulücken innerhalb des weitgehen überbauten Gebietes 

– B   Bauzonenreserven mit Bauprojekt und Bewilligung  

– C   strategisch wichtige Bauzonenreserven, Entwicklungsgebiete im Innern 

– D   geeignete und erschlossene Grundstücke zwecks Siedlungsabschluss 

Bei den Reserven handelt es sich grossmehrheitlich um Flächen und Gebiete inner-

halb des weitgehend erschlossenen und überbauten Gebietes (wüG). Es sind klassi-

sche Baulücken innerhalb von bestehenden Wohnquartieren. Davon betroffen sind 

ca. 3/4 aller WMZ-Reservegrundstücke. Bei den restlichen Reservegrundstücken 

handelt es sich um strategische Gebiete und/oder um bereits baureife Grundstü-

cke, die sich aufgrund ihrer Lagevoraussetzungen für eine Bebauung besonders gut 

eignen (etappierte Reserven, Siedlungsabschluss) und zur Inwertsetzung getätigter 

Infrastrukturinvestitionen in der WMZ verbleiben. 

 

4.6 Kapazitätsreserven WMZ gemäss revidierter Ortsplanung 
Mit der Ortsplanungsrevision wird die gesamte WMZ um rund -7.33 ha (-11 %) ver-

ringert. Vorliegend sind nicht nur Rück- und Umzonungen, sondern auch kleinflächi-

gen Arrondierungen und Aufzonungen in der Planung enthalten. In der Bilanz um-
fasst die verbleibende unüberbaute WMZ-Reserve, über alle Fraktionen gesehen, 

lediglich noch ca. 9 ha bei einem Überbauungsgrad von 85 %, welche etwa 308 EW 

Platz bieten würde. In der Gesamtbetrachtung entspricht dies einer beachtliche Re-

duktion der unüberbauten Reserve um -1.87 ha. 

 

Abbildung 9: Überbauungsstand und Kapazitätsreserven gemäss Revisionsvorlage 

19.81 21.56
10.83

2.17
2.56

4.28

0

10

20

30

40

Zentru
mszon

en

Wohnzonen

Mischzonen

H
ek

ta
re

n

hell: überbaut I dunkel: unüberbaut
gestrichelt: WMZ-Veränderung total: -7.33 ha

WMZ total:  61.21 ha (-7.33 ha)
überbaut:    52.20 ha (-5.46 ha)
unüberbaut: 9.01 ha (--1.87 ha)

Überbauungsgrad WMZ:  85 %

WMZ-Kapazität (Datenblatt)

- 2.52 - 1.16

+1.81

299 EW
97%

9 EW
3%

in unüberbauter WMZ

in überbauter WMZ mit Ausbaugrad < 50 %



Gemeinde Disentis/Mustér 
 
Ortsplanungsrevision  
 
PMB, 2. Dezember 2025 
 

 36 

4.6.1 Einwohnerdichte 

Mit der Zieldichte gemäss Wegleitung ARE von 28 EW/ha im touristischen Intensiv-

erholungsraum würde die WMZ-Kapazitätsreserve von 9ha 252 EW Platz bieten. 

Dieser Wert liegt über der erwarteten Bevölkerungszunahme in den nächsten 

15 Jahren von 37 EW. Mit der verbleibenden Reserve ergibt dies eine Dichte von 

4 EW/ha. Bei der Dichte ist allerdings zu berücksichtigen, dass von 2414 Wohnun-

gen nur 955 Erstwohnungen sind. 1424 Wohnungen sind als Zweitwohnungen de-

klariert und tragen nichts zur Einwohnerdichte bei.  

4.6.2 Geschossflächenverbrauch 

Der Geschossflächenverbrauch pro Einwohner beträgt im touristischen Intensiver-

holungsraum gemäss Wegleitung ARE durchschnittlich 70m2/EW. Die Bauzonenre-

serve von 9ha entspricht einer Geschossflächenreserve von 37’554m2. Bei einem 

Wohnanteil von 50% in Zentrums- und Mischzonen sowie von 90% in Wohnzonen 

und einem max. realisierbaren Ausbaugrad von 80% reduziert sich die Geschossflä-

chenreserve auf 20’144m2. Diese Fläche ergibt Wohnraum für 288 EW. Dieser Wert 

liegt zwar über der erwarteten Bevölkerungszunahme von 34 EW in den nächsten 

15 Jahren. Die Gründe für den erhöhten Bedarf ist den Argumenten in Kap.4.3 zu 

entnehmen. Insbesondere der hohe Zweitwohnungsanteil und der daraus resultie-

rende Verdrängungseffekt führt dazu, dass der Geschossflächenverbrauch pro EW 

geringer ausfällt. Zudem kann erwartet werden, dass bei Neubauten ein Teil für zu-

lässige Zweitwohnungen beansprucht wird (Einliegerwohnungen gemäss Art. 7 

ZWG). 

 

4.7 Entwicklung der WMZ-Gebiete - Fraktionsbetrachtung 
Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, in jeder Fraktion ein angemessenes, 

rechtssicheres Angebot an verfügbarem Wohnbauland bereitstellen zu können. Dies 
kann innerhalb der WMZ mit gezielten und aufeinander abgestimmten Entwick-
lungsanreizen erreicht werden:  

1) Durchsetzungsfähige Bauverpflichtungen auf allen Reserven 

Zur Gewährleistung der Gleichbehandlung zwischen den Baulandeigentümern 

ist für eine zeitnahe Überbauung auf den Reserveflächen jeweils eine Bauver-

pflichtung nach Art. 19g KRG festgelegt. Die Bauverpflichtung wirkt äusserst 

mobilisierungsfördernd. 

2) Zweckmässige Bauvorschriften 

Es liegen Zonen- und Regelbauweisevorschriften vor, die eine raumplanerisch 

und ökonomisch zweckmässige Ausnützung und rechtssichere Realisierung 

auf den Bauparzellen gewährleisten.  

Mit der vorliegenden Revisionsvorlage werden die bestehenden Bauzonenreserven 

bezüglich Lage und Eignung für eine Überbauung beurteilt. Die nachfolgenden Quar-

tierbetrachtungen zeigen pro Fraktion auf, wo reduziert und wo mobilisiert wird. 
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4.7.1 Acletta 

Die Fraktion Acletta zählt 166 Einwohner (Stand: 2019) und befindet sich knapp 

2 km vom Dorfzentrum von Disentis entfernt. Die Fraktion liegt auf der linken Tal-

seite des Vorderrheins und ist mit dem Ortsbus mehr oder weniger im Stundentakt 

erschlossen. Aufgrund des Zweitwohnungsgesetzes ist auf den unbebauten Bau-

landparzellen nur die Erstellung von Erstwohnungen zulässig. Die bestehenden 

Wohn- und Ferienhäuser sollen unterhalten, erneuert und im Rahmen des gesetzlich 

möglichen erweitert werden können. Durch die Nähe zum Dorfzentrum mit öffentli-

chen Einrichtungen wie Schulen, Läden und Gewerbe sowie die Nähe zu den Berg-

bahnen mit Wintersportanlagen und der Wintersportschule ist die Nachfrage nach 

Bauland in Acletta gross. In den letzten 15 Jahren sind hier etliche Neubauten ent-

standen. Zudem wurden die Quartiere Acletta Süd und Vitget Crestas al Crest d’Ac-

letta erst nach dem Jahre 2003 erschlossen worden. Die bestehenden Reserven be-

finden sich alle innerhalb des weitgehend überbauten Gebiets. Folglich wird in Ac-

letta gesamthaft gesehen nur eine geringe Fläche rückgezont (betroffene Teilpar-

zelle gehört zur Wintersportzone). Von grösserer Bedeutung für Acletta ist die Mobi-

lisierung der bestehenden Reserven, welche hauptsächlich im südlichen Teil der 

Fraktion liegen. Die zu mobilisierenden Grundstücke sind bereits heute baureif. Für 

Grundstücke, die über eine Baubewilligung verfügen oder die aktuell bebaut wer-

den, wird die Mobilisierungsfrist auf 3 Jahre festgelegt (betrifft Nummern 3, 4, 13 

und 14 in Abbildung 10). Sobald der Bau vollendet ist, wird die BLM selbstverständ-

lich hinfällig. Durch die Revision resultieren 15 Bauplätze für Acletta.  

 

Abbildung 10: Acletta. Anzahl Bauplätze 
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Abbildung 11: Luftaufnahme Acletta, Mai 2019 

4.7.2 Cavardiras 
Cavardiras liegt östlich von Disentis auf der rechten Talseite. Lediglich 14 Einwoh-

ner wohnen in der Fraktion (Stand: 2019). Die Distanz zum Dorfzentrum in Disentis 

beträgt 3.5 km. Pro Tag verkehren fünf Kurspaare von/nach Disentis (Ortsbus). Der 

Weiler hat ein Ortsbild von nationaler Bedeutung gemäss Bundesinventar der schüt-

zenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS). Die Siedlungsentwicklung soll heute dort 

stattfinden, wo eine gute Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr gesichert vor-

handen und die Versorgung mit Schulen und Läden gewährleistet ist. All dies ist in 

Cavardiras nur teilweise sichergestellt, sodass die Bauzonenreserven rückgezont 

werden müssen. Potenzial bleibt vorhanden in der bestehenden Bausubstanz und 

insbesondere in den Ställen. 

 

Abbildung 12: Cavadiras, Reserven in bestehender Bausubstanz 
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Gründe für die geplanten Rückzonungen: 

• Baulandreserven an exponierten Lagen am Siedlungsrand 

• Teilweise ungünstige Parzellenform und -grösse 

• Lage abseits des Dorfzentrums, von Schulen und Läden, Post und Bank und wei-

teren Einrichtungen des täglichen Bedarfs 

• Schlechte Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 

• Teilweise fehlende Feinerschliessung einzelner Parzellen 

Die vorhandenen Bauzonenreserven werden fallweise einer reduzierten Bauzone zu-

gewiesen, sodass die bestehenden Gartennutzungen oder die Parkierung zulässig 

ist. 

 

Abbildung 13: Luftaufnahme Cavadiras, 2013 

4.7.3 Clavaniev 

In der Fraktion Clavaniev leben 58 Einwohner (Stand: 2019). Sie liegt 1.5 km vom 

Dorfzentrum Disentis entfernt und ist nicht an das öffentliche Verkehrsnetz ange-

schlossen. Die Mobilisierung der wenigen bestehenden Reserven steht im Vorder-

grund. Zwei Teilparzellen werden rückgezont. Bei beiden handelt es sich um land-

wirtschaftliche Betriebe, die aktuell noch zur Hälfte in der Dorfzone liegen und sich 

zudem am Siedlungsrand befinden.  

Der westliche Teil von Clavaniev besteht beinahe ausschliesslich aus alten Stallbau-

ten. Die kompakte Bebauungsstruktur und die Ausrichtung auf die ehemals land-

wirtschaftliche Bewirtschaftung erschweren eine Umnutzung zu Wohnzwecken, zu-

mal Zufahrt oder Feinerschliessung fehlen und die Parzellierung sehr engmaschig 

verläuft. Deshalb wird von einer Intensivierung der baulichen Nutzung abgesehen.  
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Abbildung 14: Luftaufnahme Clavaniev, Mai 2019 

  

Abbildung 15: Clavaniev. Anzahl Bauplätze 
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Die Stallbauten werden der Spezialzone Clavaniev zugewiesen, in der weder Wohn- 

noch Gewerbenutzungen zulässig sind. Es gilt Besitzstand. Durch die vorliegende 

Revision ergeben sich drei Bauplätze.  

 

4.7.4 Disentis (Vitg) 

Im Dorfteil Disentis leben 1’325 Einwohner (Stand: 2019). Die Fraktion ist bestens 

mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Die Nähe zu den verschiedenen Einrich-

tungen wie der Talstation, Einkauf, Schule, Gymnasium, Bahnhof und dem Gewerbe 

unterstützen die Entwicklung im Dorfzentrum. Deshalb steht die Mobilisierung der 

bestehenden Reserven hier klar im Vordergrund. 

Die wenigen Rückzonungen ergeben sich fallweise aus den folgenden Gründen: 

- Konflikt mit Gewässerraum oder Gefahrenzone 1 

- keine ideale Topographie (sehr steil) 

- Baulandreserve am Siedlungsrand 

- Fehlende Erschliessung 

 
Abbildung 16: Disentis West, Anzahl Bauplätze 
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Abbildung 17: Disentis Ost (Sontget), Anzahl Bauplätze weiss/Gewerbe orange 

Gesamthaft verbleiben in Disentis Dorf 18 besterschlossene, baureife Baugrundstü-

cke, die mobilisiert werden. Zudem bestehen mobilisierte drei Baulandreserven in 

den Gewerbezonen.  

 

Abbildung 18: Luftaufnahme Disentis (Vitg) 
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4.7.5 Disla 

In Disla wohnten 2019 93 Einwohner. Das Dorf liegt 2 km östlich von Disentis, di-

rekt unterhalb der Via Sursilvana am historischen Saumweg von Sumvitg bzw. Ilanz 

nach Disentis (nationale Bedeutung gemäss Inventar der historischen Verkehrs-

wege der Schweiz IVS). Die Fraktion ist an den öffentlichen Verkehr angeschlossen 

(Ortsbus). Disla besitzt ein Ortsbild von nationaler Bedeutung. Obwohl Einrichtun-

gen wie Schulen, Gewerbe und Läden fehlen, sollen hier, neben sechs bis acht 

Rückzonungen, auch bestehende Reserven mobilisiert werden. Durch die Revision 

verbleiben zwei Bauplätze. 

Rückzonungen erfolgen fallweise aus folgenden Gründen: 

• Freiraum zur Kapelle St. Luzius wahren 

• Landwirtschaftliche Betriebe 

• Zuweisung von Obstgärten zur Zone für Grünflächen 

• Zuweisung von Parkierungsflächen der Zone für Kleinbauten und Gärten  

• Zuweisung von nicht mobilisierbaren Kapazitätsreserven der Zone für Klein-

bauten und Gärten 

Durch die neu geplante Meliorationsstrasse im Bereich der Parzelle 1872 (Plaun 

Sut) wird die Zone für Kleinbauten und Gärten zwischen Strasse und rechtskräftiger 

Dorfzone vorgesehen, weil verhindert werden soll, dass ein schmaler Streifen Land-

wirtschaftszone übrig bleibt, dessen zonengemässe Nutzung nicht sichergestellt 

werden kann. 

Nebst den beiden Bauplätzen wird ein Bauplatz als Standort für ein Betriebsleiter-

wohnhaus im Zusammenhang mit dem Landwirtschaftsbetrieb ausgewiesen. Dieser 

wird nicht mobilisiert, weil es sich um eine spezifische Bauzone mit einer einge-

schränkten Verfügbarkeit handelt.  

 

Abbildung 19: Luftaufnahme Disla, Mai 2019 
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Abbildung 20: Disla, Anzahl Bauplätze 

 

4.7.6 Faltscharidas 

Der Weiler Faltscharidas befindet sich am Hang oberhalb des östlichen Dorfein-

gangs von Disentis. Die Distanz zum Dorfzentrum beträgt ca. 1 km. Der Ortsbus 

fährt bis zur Einfahrt der Via Faltscharidas in die Via Sursilvana. In Faltscharidas le-

ben 66 Einwohner (Stand: 2019). Nicht erschlossene oder nicht mobilisierbare Flä-

che werden der Zone für Kleinbauten und Gärten zugewiesen, ebenso wie beste-

hende Parkierungsanlagen. Die beiden baureifen Reserven werden mobilisiert, wo-

bei die eine Reserve mit einer Frist von 3 Jahren versehen wird, weil sich darauf ein 

bewilligtes Bauprojekt befindet.  
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Abbildung 21: Faltscharidas, Anzahl Bauplätze 

 

Abbildung 22: Luftaufnahme Faltscharidas, Mai 2019 

4.7.7 Funs, Fontauna 

Die Weiler Funs und Fontauna liegen weniger als 1 km westlich von Disentis. Funs 

liegt am linken Ufer der Val Acletta am Fusse des Muntatsch zwischen der Val Ac-

letta und der Val Clavaniev. Am rechten Flusslauf der Val Acletta liegt Fontauna. 

Beide Ortsteile sind an das Ortsbusnetz angebunden. In Prau befindet sich zudem 

die Station Acla da Fontauna der MGB. Die Weiler sind geprägt durch grosse Über-

bauungen (Hotels) und Grossformen (Sportzentrum, Talstation). Durch die Verle-

gung des Coop nach Sax Sut bekommen die beiden Weiler eine neue, zentrale Be-

deutung auch für den Alltag der einheimischen Bevölkerung. Weitere Einrichtungen 

1

2
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wie Gewerbe, Schule, Läden etc. befinden sich unweit entfernt im Dorfkern von 

Disentis. Total leben 54 Einwohner in Funs und Fontauna (Stand: 2019).  

Mobilisiert werden fünf Grundstücke mit insgesamt sechs Bauplätzen. Die rückzu-

zonenden Flächen liegen in der Gefahrenzone 1. 

 

Abbildung 23: Funs, Fontauna, Catrina; Anzahl Bauplätze (weiss) und spezielle Einzonungen (gelb) 

Die Baubewilligung für die Weiterentwicklung des Hotels Acla da Fontauna ist mitt-

lerweile in Rechtskraft erwachsen. Dennoch wird die Baulandmobilisierung beibe-

halten. Diese wird selbstredend gegenstandslos, wenn die Bauarbeiten planmässig 

voranschreiten. 

Das Baugewerbe soll ausserhalb der Dörfer in der Gewerbezone Marias/Pignola an-

gesiedelt werden, wie dies bereits im KRL formuliert worden ist. Die Parzellen 591 

und 588 in Funs sollen von der Wohnmischzone in eine Wohnzone 3 umgezont wer-

den. Hier soll sowohl Personalwohnraum wie auch Wohnraum für Familien zu Erst-

wohnzwecken geschaffen werden. Im Zonenplan wird eine Folgeplanpflicht 
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festgelegt. Im Rahmen einer Quartierplanung sind Aussagen zu den geplanten Woh-

nungsgrössen, zur Gestaltung und Erschliessung zu machen.  

 

 
 

Im Gebiet Sax (Teilparzellen 1329 und 1330) wird eine Fläche von 0.7ha neu der 

Spezialzone Catrina zugewiesen (orange Nummerierung 1 in Abbildung 23). Ausfüh-

rungen dazu sind Kap. 5.2 zu entnehmen. 

Oberhalb der bestehenden Parkierungsanlage ist geplant, eine Einzonung in die Par-

kierungszone und die Zone für Kleinbauten und Gärten vorzunehmen. In der Parkie-

rungszone ist die Erweiterung der Parkierungsanlage geplant, die insbesondere Ge-

sellschaftswagen dient. In der Zone für Kleinbauten und Gärten ist vorgesehen, eine 

Gartengestaltung zu realisieren.  

 

4.7.8 Madernal, Pardomat Dadens 

Madernal und Pardomat Dadens liegen rund 4.5 km östlich von Disentis. Madernal 

liegt auf der linken und Pardomat Dadens auf der rechten Talseite des Vorder-

rheins. Sie sind die am tiefsten gelegenen Weiler der Gemeinde Disentis/Mustér 

und werden gleichzeitig mit Cavardiras durch einen Ruf-Bus angefahren. 25 Einwoh-

ner leben in Madernal und Pardomat Dadens (Stand: 2019). Durch die relativ 

grosse Distanz zum Zentrum Disentis, die reduzierte öV-Erschliessung sowie gros-

ser Distanz zu Einrichtungen wie Schule, Gewerbe und Läden, steht hier keine In-

tensivierung im Vordergrund. In Madernal umfasst die Bauzone die bestehenden 

Bauten ohne Reservebauplätze. In Pardomat wird eine Parzelle, für welche eine 

Baubewilligung erteilt wurde, mit einer kurzen Frist mobilisiert. Zwei Teilflächen am 

Abbildung 24: Schrägaufnahme Funs, Fontauna, Mai 2019 
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Siedlungsrand werden rückgezont. Der Umgebungsschutz der Kapelle wird durch 

die Zone für Grünflächen sichergestellt. Die Zone für Kleinbauten und Gärten wird 

als reduzierte Nutzungszone für Parkierungsflächen und Nebennutzungen ausge-

schieden. 

 

Abbildung 25: Madernal, Pardomat Dadens, Bauplatz  
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Abbildung 26 Luftaufnahme Madernal, Pardomat, 2018  

Nebst der mobilisierten Reserve wird ein Bauplatz als Standort für ein Betriebs-

leiterwohnhaus im Zusammenhang mit dem Landwirtschaftsbetrieb ausgewiesen. 

Dieser wird nicht mobilisiert, weil es sich um eine spezifische Bauzone mit einer 

eingeschränkten Verfügbarkeit handelt. 

 

4.7.9 Mumpé Medel 
In Mumpé Medel leben 44 Einwohner (Stand: 2019). Die Fraktion liegt 4.5 km von 

Disentis entfernt und hat keinen direkten Anschluss an den öffentlichen Verkehr. 

Die Postautohaltestelle Mumpé Medel Spartavias befindet sich in einer Distanz von 

1.5 km. Seit neustem ist der Weiler für Fussgänger über die Hängebrücke «La Pen-

denta» erschlossen, welche von Ragisch nach Sontag Gada führt.  

 
Abbildung 27: Mumpé Medel, Bauplätze  
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Abbildung 28: Schrägaufnahme Mumpé Medel, Mai 2019 

Nebst etlichen Auszonungen werden einige Teilparzellen der Zone für Kleinbauten 

und Gärten zugewiesen. Es handelt sich um Flächen, die bereits als Gärten oder 

Aussenraum zum Wohnen genutzt werden. Die Rückzonungen betreffen Parzellen, 

die landwirtschaftlich genutzt werden, weshalb sie der Landwirtschaftszone zuge-

wiesen werden.  

Der Umgebungsschutz der Kapelle Sogn Valentin wird unverändert durch eine eng-

maschige Zone für Grünfläche sichergestellt.  

 

4.7.10 Mumpé Tujetsch 

Die Fraktion Mumpé Tujetsch liegt 5 km westlich von Disentis. Vom Dorf bis zum 

Bahnanschluss der MGB mit Stundentakt sind 500 m Distanz und 50 Höhenmeter 

zu überwinden. In Mumpé Tujetsch leben 19 Einwohner (Stand: 2019). Aufgrund 

des Zweitwohnungsgesetzes ist auf den unbebauten Baulandparzellen nur die Er-

stellung von Erstwohnungen zulässig. Die Siedlungsentwicklung soll heute dort 

stattfinden, wo die Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr gesichert vorhanden 

und die Versorgung mit Schulen, Läden und weiteren Einrichtungen des täglichen 

Bedarfs gewährleistet ist. Dies kann in Mumpé Tujetsch nur bedingt sichergestellt 

werden, sodass die bestehende Bauzonenreserve rückgezont werden muss. Bau-

landreserven bestehen noch in Form von Ställen, die zu Wohnraum umgebaut wer-

den könnten. Ausserdem weisen die teilweise überbauten Grundstücke Kapazitäts-

reserven auf. Zentral ist weiter, dass die bestehenden Wohn- und Ferienhäuser un-

terhalten werden. Diese dürfen, soweit sie altrechtlich sind, gemäss Art. 11 ZWG 

ohne dass Nutzungsbeschränkungen auferlegt werden müssen, erneuert, umgebaut 

sowie abgebrochen und neu aufgebaut werden. Innerhalb der Bauzonen darf dabei 

die Hauptnutzfläche um maximal 30 Prozent der am 11. März 2012 vorbestehen-

den Hauptnutzfläche erweitert werden. In diesem Rahmen dürfen zusätzliche Woh-

nungen und Gebäude geschaffen werden. 
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Abbildung 29: Mumpé Tujetsch, Reserven in bestehender Bausubstanz 

 
Abbildung 30: Luftaufnahme Mumpé Tujetsch, Mai 2019  
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Die Rückzonungen in Mumpé Tujetsch erfolgen aus folgenden Gründen: 

• Lage abseits vom Dorfzentrum, von Schulen und Läden, Post und Bank und 

weiteren Einrichtungen des täglichen Bedarfs 

• Fehlende Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 

• exponierte Lagen der Bauzonenreserven am Siedlungsrand 

• fehlende Baureife 

• Beeinträchtigung aufgrund der Belastung mit nichtionisierender Strahlung 

• Umzonungen von WMZ in reduzierte Bauzone (Zone für Kleinbauten und 

Gärten), um eine Aussenraum- und Gartennutzung oder Parkierung und Ga-

ragierung zu ermöglichen. 

 

4.7.11 Segnas, Cuoz, Peisel, Buretsch, Casa Nauscha 
Die Weiler Segnas, Cuoz, Peisel, Casa Nauscha und Buretsch liegen zwischen 1.8 

und 4 km von Disentis entfernt. Segnas hat ein Ortsbild von nationaler Bedeutung. 

Alle diese Weiler liegen oberhalb der Via Alpsu auf der linken Rheinseite. Total wei-

sen sie 237 Einwohner auf (Stand: 2019). Die MGB-Station Segnas liegt sowohl von 

Buretsch wie von Segnas aus 500 m entfernt. Zusätzlich fährt im Winter der Orts-

bus bis zum alten Schulhaus in Segnas. Durch die Nähe zu den öffentlichen Einrich-

tungen im Dorfzentrum von Disentis sowie zu den Angeboten des Wintersportgebie-

tes und die attraktive Wohnlage steht hier die Baulandmobilisierung im Vorder-

grund. Dennoch werden einzelne Flächen rückgezont oder der Zone für Kleinbauten 

und Gärten oder der Zone für Grünflächen zugewiesen. Parzellen, für die eine Bau-

bewilligung erteilt wurde, werden mit einer kurzfristigen Überbauungspflicht von 

drei Jahren versehen. Gesamthaft verfügen diese vier Fraktionen über 22 Bauplätze. 

Einige davon verfügen über eine Baubewilligung oder Bauvorhaben befinden sich in 

der Realisierung, weshalb kurze Mobilisierungsfristen festgelegt wurden. Die Mobili-

sierungen fallen selbstredend dahin mit der Bauvollendung.  

 

Abbildung 31: Cuoz / Buretsch, Bauplätze mit Mobilisierungen 
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Abbildung 32: Peisel / Segnas / Casa Nauscha, Bauplätze mit Mobilisierungen 

Die Rückzonungen ergeben sich aus folgenden Gründen: 

• Topografie nicht ideal (sehr steil) 

• Lage am Siedlungsrand 

• Fehlende Erschliessung 

• Ortsbildschutzgründe für Zuweisung zu Zone für Grünfläche oder Zone für 

Kleinbauten und Gärten 
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Zu erwähnen ist ausserdem die Vergrösserung der Zone für Grünflächen zum 

Schutz der Ansicht der Kapelle St. Jakob d. Ae. in Cuoz sowie die Zone für Solaran-

lagen ebenfalls in Cuoz, mit welcher die Realisierung einer freistehenden Solaran-

lage ermöglicht werden soll. Die entsprechenden Festlegungen im Generellen Er-

schliessungsplan sind in der Teilrevision Recal enthalten. 

 

4.7.12 Gewerbezone Marias 

Die Urnenabstimmung vom 29.11.2015 hat eine Teilrevision der Ortsplanung be-

schlossen, in der unter anderem die Festlegung einer Gewerbezone im Gebiet Ma-

rias vorgesehen war. Das Genehmigungsverfahren wurde jedoch sistiert (RB 640 

vom 5.7.2016). Da diese Flächen somit am 25. Oktober 2018 noch nicht rechts-

kräftig einer Bauzone zugewiesen waren, besteht eine gesetzliche Sicherstellung 

der Verfügbarkeit nach Art. 19c KRG, und zwar ab dem Zeitpunkt, zu dem die Re-

gierung diese Gewerbezone genehmigt. Die Frist beträgt 2 Jahre.  

Die Gewerbezone ist im Zonenplan inkl. der Baulandmobilisierung enthalten und 

wird der Urnengemeinde zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Einzonung ist mehr-

wertabgabepflichtig. 

 

4.8 Bauzonenbedarf nach der Teilrevision 

Unter der Annahme eines erhöhten Grundbedarfs wird total von 53 Bauplätzen aus-

gegangen, wenn die Berechnung gemäss Wegleitung «Ermittlung Bauzonenbedarf» 

durchgeführt wird. Diesem Wert gegenüber steht die Anzahl effektiv verbleibender 

Bauplätze von 72. 

Fraktion Anzahl  
Einwohner 

Anzahl Bau-
plätze Grundbe-
darf  
gemäss  
Wegleitung ARE 

Effektiv verblei-
bende Anzahl  
Bauplätze 

Acletta 166 4 15 

Cavardiras 14 4 0 

Clavaniev 58 4 3 

Disentis 1‘325 13 18 

Disla 93 4 2 

Faltscharidas 66 4 2 

Funs, Fontauna 54 4 6 

Madernal, Pardomat 
Dadens 25 4 1 
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Mumpé Medel 44 4 3 

Mumpé Tujetsch 19 4 0 

Segnas, Peisel, 
Cuoz, Buretsch 237 4 22 

Summe 2‘101 53 72 

 

Mit der vorgesehenen Revision beträgt die Anzahl der unbebauten Bauplätze 72, 

was den errechneten erhöhten Grundbedarf von 53 Bauplätzen übersteigt. Es ist je-

doch zu betonen, dass sämtliche Bauplätze innerhalb des weitgehend überbauten 

Gebietes (wüG) liegen und bereits erschlossen sind. Dabei fällt die räumliche Ver-

teilung der Bauplätze auf: 85% der Bauplätze liegen in den Fraktionen Disentis, 

Funs, Fontauna, Acletta, Segnas, Peisel, Cuoz und Buretsch.  

 

Abbildung 33: räumliche Verteilung der Bauplätze 

Die Bauzonenreserve der rechtskräftigen Bauzone (Wohn-, Misch- und Zentrumszo-

nen, WMZ) umfasste rund 10.88 ha. Mit der vorliegenden Revision der Ortsplanung 

werden folgende Änderungen mit Auswirkung auf die Bauzonengrösse vorgenom-

men: 

Insgesamt wird eine Bauzonenfläche von 55’230 m2 rückgezont. Die Umzonungen 

von WMZ in eine reduzierte, nicht WMZ-Bauzone umfassen 43’790 m2. Dies betrifft 

hauptsächlich die weiter vom Dorfzentrum entfernt gelegenen Fraktionen. Mit die-

sem Schritt wurden alle WMZ-Reserven an Standorten rückgezont, wo eine qualita-

tive Entwicklung innerhalb des bereits weitgehend bebauten Gebiets im 
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Vordergrund steht. Damit werden kompakte Siedlungen geschaffen und historische 

Strukturen beibehalten. 

Die Gemeinde Disentis/Mustér kann bis 2040 mit einem Bevölkerungswachstum 

rechnen. Einzelne Einzonungen von Nichtbauzonen in WMZ erfolgen im Sinne von 

Baulandarrondierungen oder Optimierungen im Ausmass von 3’743 m2. Es handelt 

sich um Situationen, wo beispielsweise die Zonengrenze entlang von ausparzellier-

ten Strassen auf die Parzellengrenze gelegt wird oder wo die Bauzone aufgrund ei-

ner wegfallenden Gefahrenzone 1 an die Parzellengrenze angepasst wird. Nur in 

Einzelfällen werden dadurch Kapazitätsreserven geschaffen. Weitergehende Einzo-

nungen, die nicht WMZ betreffen, werden beispielsweise nördlich des Klosters vor-

genommen, wo eine Fläche für die Realisierung einer Solaranlage der Zone für öf-

fentliche Bauten Anlagen (ZöBA) zugewiesen wird. 

Die Schaffung von zusätzlichen Kapazitäten wird in der vorliegenden Phase der 

Ortsplanungsrevision nicht angestrebt. Vielmehr steht die Mobilisierung der beste-

henden Reserven im Vordergrund. Die Bauzonenreserve WMZ sieht nach dem vor-

liegenden und revidierten Zonenplan wie folgt aus: 

 

Die WMZ-Reserven umfassen nun total rund 9.01 ha an nicht überbauten Flächen 

innerhalb der WMZ, d. h. die Reserven konnten um 2 ha reduziert werden. 

 

4.9 Beurteilung Einwohnerkapazität nach Bauplätzen und Wohneinheiten  
In der WMZ verbleiben noch 72 Bauplätze für rund 150 potenzielle Wohneinheiten. 

85% oder 62 Bauplätze befinden sich auf der Achse von Disentis bis Segnas (Abbil-

dung 33). Die restlichen Bauplätze und Wohneinheiten verteilen sich auf die übri-

gen, abgelegener gelegenen Fraktionen. Damit können die überdimensionierten Re-

serven dort reduziert werden, wo die Nachfrage am wenigsten vorhanden ist, und 

auf jene Orte konzentriert werden, wo die Versorgung am besten ist. 

 

Bilanz WMZ Fläche ha 

Rechtskräftige Bauzonenreserven (14.03.2025)  13.36 

Rechtskräftige Bauzonenreserven WMZ (14.03.2025) 10.88 

Rückzonungen von Bauzone in Nicht-Bauzone - 5.52 

Einzonungen in WMZ + 0.37 

Umzonungen nicht überbauter Bauzonenflächen zu WMZ + 0.38 

Umzonung WMZ zu Nicht-WMZ (reduzierte Bauzone)  - 4.38 

Fläche unbebaute WMZ OP-Revision (gemäss UEB) 9.01  
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4.10 Schlussfolgerungen zum Bedarf an WMZ 
Mehrere Wohnbauzonenflächen erweisen sich als nicht oder nur eingeschränkt ge-

eignet für eine Überbauung, beispielsweise aufgrund ortsbaulicher Überlegungen 

oder in Bezug auf ihre ungeeignete Lage. Diese Grundstücke werden aus der 

Bauzone entlassen. Insgesamt erachtet die Gemeinde die vorgenommenen Bauzo-
nenreduktionen mittels Rück- und Umzonungen der WMZ von rund -9.9 ha als 

umfassend und ausreichend. Dieser Wert setzt sich zusammen aus 5.5ha Rückzo-

nungen von WMZ zu Landwirtschaftszone (Nichtbauzone) und 4.4ha Umzonungen 

von WMZ zu einer reduzierten Bauzone (Bauzone, aber Nicht-WMZ). Weitergehende 

Rückzonungen vor allem innerhalb des Siedlungskörpers (Baulücken) oder von Flä-

chen, die einen Siedlungsabschluss ermöglichen, leisten keinen Beitrag, weder zur 

Innenentwicklung noch zur ortsbaulich angemessenen Begrenzung der Siedlungs-

fläche.  

Für die Entwicklung der Gemeinde ist das Vorhandensein eines angemessenen An-
gebotes an geeigneten Bauplätzen zentral. Die WMZ-Reserve von 9 ha für rund 70 

Bauplätze und (je nach Berechnungsweise) rund +250 Einwohner ist aus Sicht der 
Gemeinde angemessen und auf Basis der Zielsetzung, 2’000-2’200 Einwohner 

stabil halten resp. erreichen zu wollen, nachvollziehbar begründet und ausserdem 

im Einklang mit der Bevölkerungsperspektive 2025. Zentral ist dabei, dass diese 

Reserven konsequent mobilisiert werden. Mit der vorliegenden Ortsplanungsrevi-

sion werden durch gezielte Baulandmobilisierungsmassnahmen die Voraussetzun-

gen für eine Überbauung der vorhandenen Bauzonenreserven im Sinne des KRL und 

KRIP-S (Kap. 5.2.2, Leitsätze S. 5.2-9, -10, -14) merklich verbessert.  

Die getätigten Massnahmen werden dazu beitragen, dass bei gegebener Nachfrage 

auch ein adäquates Angebot an Bauland effektiv verfügbar ist. 

 

5 Arbeitszonen, öffentliche Zonen und weitere Zonen 

5.1 Überbauungsstand gemäss Revisionsvorlage 
Mit der Ortsplanungsrevision werden die übrigen Bauzonen (Nicht-WMZ) gegenüber 

dem rechtskräftigen Stand von 28.9 ha um rund +2.29 ha auf neu 31.2 ha vergrös-

sert. Vorliegend ist dies im Wesentlichen bedingt durch Umzonungen von der WMZ 

zur Zone für Kleinbauten und Gärten sowie der Erweiterung der Spezialzone 

Catrina. Die Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen wurden einerseits signifikant 

vergrössert, gleichzeitig fallen aber auch beträchtliche Flächen weg aufgrund der 

Überlagerung mit der Gefahrenzone 1 (beim Kloster), sodass netto die Veränderung 

minimal ist. Die Arbeitszonen wurden um - 0.64 ha reduziert. Den Anweisungen des 

KRIP-S folgend wurde in diesen Bauzonengebieten ebenfalls Regelungen für die ver-

dichtete Bauweise geschaffen. 
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In der Bilanz zeigt sich folgendes Bild:  

 

Abbildung 34: Bilanz Arbeitszonen, öffentliche Zonen und weitere Bauzonen gemäss Revisionsvorlage 

5.2 Tourismus  
Im Gebiet Sax (Teilparzellen 1329 und 1330) wird eine Fläche von 0.7ha neu der 

Spezialzone Catrina zugewiesen. Diese Einzonung basiert auf einer Studie und wird 

auf fünf Jahre befristet gemäss Art. 19h KRG sowie mit einer Arealplanpflicht be-

legt. Der Arealplan kann ausgearbeitet werden, wenn das Richtprojekt vorliegt. Im 

Baugesetz werden im Zonenschema (Art. 22) Richtwerte angegeben, was das Nut-

zungsmass in der Spezialzone Catrina betrifft. Im Rahmen eines Arealplans kann 

davon nach Massgabe von Art. 20 Abs. 3 und 4 (Grundsatz) abgewichen werden.  

 

Abbildung 35: Machbarkeitsstudie Erweiterung Resort Catrina 

In der Studie ist vorgesehen, das Resort Catrina weiterzuentwickeln mit drei weite-

ren Gebäuden, die sich volumetrisch am Bestand orientieren und drei grosse Mitar-

beiterwohnungen (WG) sowie rund 50 Ferienwohnungen umfassen sollen. Ausser-

dem ist in einem vorgelagerten Baukörper die Erstellung eines Hostels mit 20 
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Zimmern sowie ein multifunktional nutzbarer Konferenzsaal geplant. Zudem soll die 

bestehende Tiefgarage um 75 Stellplätze erweitert werden.  

Der Bikepark soll weitgehend unverändert erhalten bleiben, die Pisten führen ins 

Resort hinein, sowei bautechnisch möglich sogar über das Flachdach des Konfe-

renzsaals. Deshalb wird die überlagerte Zone für Sport- und Freizeitnutzungen Crest 

d’Acletta nicht aufgehoben. 

Die Einzonung ist mehrwertabgabepflichtig.  

 

Interessenabwägung 

Um beurteilen zu können, ob sich die Einzonung in die Spezialzone Catrina mit den 

übrigen Schutz- und Nutzungsinteressen vereinbaren lässt, wurde eine Interessen-

abwägung gemäss Art. 3. Abs. 1 RPV durchgeführt. Das Vorgehen in der Interes-

senabwägung ist dreistufig:  

- Ermittlung der betroffenen Interessen (gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV) 
- Beurteilung der ermittelten Interessen (gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b RPV)  
- Abwägung der Interessen (gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV) 

 
 

Ermittelte Interessen  

(Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV) 

Bedeutung Bewertung der ermittelten Interessen (Art. 3 Abs. 1 lit. b RPV) 

Zersiedelung  national  Der geplante Standort grenzt unmittelbar an die bestehende Bebauung 

des Resorts Catrina an. Er befindet sich gemäss rechtskräftigem Zo-

nenplan in der Landwirtschaftszone, überlagert von der Wintersport-

zone, und grenzt an die Spezialzonen Acla da Fontauna und Catrina so-

wie ein kleiner Teil an Wohnzone H2. Oberhalb der Einzonung befindet 

sich Wohnzone H2 mit Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern. Ausser-

dem liegt der Bikepark nordwestlich der geplanten Einzonung. Somit 

fügt sich die Einzonung gut an die bestehende Bebauung an und füllt 

sozusagen eine Insel. Der Siedlungsrand wird geklärt und gestärkt. 

Das bestehende Resort kann angemessen erweitert werden. Betrieb-

lich können Synergien genutzt werden bezüglich Reception und Bewirt-

schaftung. Aufgrund der Nähe zur Talstation, zu den bestehenden An-

geboten und der bestehenden Erschliessung bietet der Standort aus 

Sicht des Gastes hohe Qualitäten. 

Tourismus und Freizeit Kommunal Das Catrina Resort erfreut sich grosser Beliebtheit. Ein weiterer Aus-

bau der Anlage in Anlehnung an die bestehenden sechs Kuben in 

nächster Nähe ist sehr erwünscht und stärkt den Tourismus in der Ge-

meinde. Dadurch können warme Betten geschaffen werden. Wert-

schöpfung entsteht bei weiteren Betrieben in der Gemeinde. 
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Ermittelte Interessen  

(Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV) 

Bedeutung Bewertung der ermittelten Interessen (Art. 3 Abs. 1 lit. b RPV) 

Landwirtschaft Kommunal   Parzelle 1300 ist als übrige Dauerwiesen (ohne Weiden) erfasst und 

wird landwirtschaftlich genutzt. Bezüglich der von Parzelle 1329 bean-

spruchten Fläche ist kein Eintrag vorhanden, die Fläche liegt aus-

serhalb der Landwirtschaftlichen Nutzfläche, da sie aktuell durch den 

Bikepark beansprucht wird. Somit gehen durch die Bebauung etwa 

6’000m2 Landwirtschaftsland verloren. Es handelt sich nicht um FFF. 

Sollte die Erweiterung des Resorts doch nicht gebaut werden, so fällt 

die Einzonung innert fünf Jahren seit Genehmigung entschädigungslos 

dahin und die Fläche fällt in die Landwirtschaftszone zurück. 

Im dritten Schritt sind die ermittelten und bewerteten Interessen abzuwägen und im 

Entscheid zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1 lit. c RPV).  

Auch wenn durch die Einzonung und spätere Bebauung Landwirtschaftsland verlo-

ren geht, so liegt der Standort für die Erweiterung des Resorts Catrina im Bereich 

bestehender Hotels und weiterer touristischer Angebote und Bauten, ist erschlos-

sen und trägt zur räumlichen Klärung des Ortes bei. Der Siedlungsrand wird ge-

stärkt und betriebliche Synergien können genutzt werden.  

Insgesamt stehen der befristeten Einzonung keine überwiegenden Interessen ge-

genüber, weshalb die Fläche der Spezialzone Catrina mit Arealplanpflicht zugewie-

sen wird.  

 

5.3 Sport und Freizeit 
In Segnas befindet sich ein bestehender Sportplatz, der teilweise innerhalb der neu 

ausgeschiedenen Gewässerraumzone sowie der Gefahrenzone 1 liegt. Als Ersatz 

wird leicht nördlich davon eine neue Zone für Sport- und Freizeitanlagen (Art. 52 

BauG) ausgeschieden. Damit werden die raumplanerischen Voraussetzungen ge-

schaffen, dass ein adäquater Ersatz geschaffen werden kann.  

 

Abbildung 36: rechtskräftiger Zonenplan, neue Gefahrenzone, Spiel- und Sportplatz 
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Es handelt sich um eine beliebte Anlage in der Landschaft, die insbesondere durch 

die bestehenden Ferienlagerhäuser in Segnas und Peisel genutzt wird (Ferienlager 

Rosetta, Camp Glaretsch, Alpina). Die Anlage soll mit einfachsten Elementen be-

stückt werden und sich tadellos in die Landschaft einfügen. Gemäss Art. 52 BauG 

sind nur Anlagen zulässig, die sich gut in die Landschaft einfügen.  

Der bestehende Sportplatz befindet sich auf der Parzelle 1199 in der Landwirt-

schaftszone und beinah vollständig in der Gefahrenzone 1. Eine planerische Siche-

rung der Anlage ist also aufgrund der Risikobetrachtung an diesem Standort nicht 

angezeigt. Zudem führt der geplante Land- und Forstwirtschaftsweg, der im Rah-

men der Melioration projektiert wird, über den Sportplatz.  

 

Abbildung 37: ISOS: Ortsbildteil 1=Ortskern; 2=Wiesland; 3=Tgasetta; 4=Sut Vitg; 5=Bachraum; 
6=Wohn- und Ferienquartier Peisel 

Der Bachlauf mit Umgebung liegt gemäss Bundesinventar der schützenswerten 

Ortsbilder der Schweiz (ISOS) im Ortsbildteil Bachraum mit Erhaltungsziel A (Erhal-

ten der Beschaffenheit als Kulturland oder Freifläche). Dies betrifft den bestehen-

den wie den geplanten Standort des Sportplatzes. Somit stehen sich für dieses Vor-

haben verschiedene Interessen von kantonaler und nationaler Bedeutung gegen-

über, sodass eine Interessenabwägung vorzunehmen ist.  

Alternativen 

Um abzuklären, ob nebst dem gewählten Standort (1) Alternativen bestünden, die 

besser geeignet wären und bei welchen keine oder weniger Konflikte bestünden, 

wird eine Negativplanung vorgenommen.  

Gemieden werden sollen dabei Standorte innerhalb der Gefahrenzone 1, der Ge-

wässerraumzone, der Fruchtfolgefläche, des geplanten Hochbauverbots, der Win-

tersportzone sowie in der Umgebung der Betriebsstandorte landwirtschaftlicher Ge-

werbe. Standorte im Wald, in Biotopen sowie solche im Bereich der 
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Hochspannungsleitung (NIS) fallen ebenfalls ausser Betracht. Nicht zuletzt soll der 

Standort in der Nähe der Ferienlagerhäuser und von Segnas und Peisel aus gut er-

reichbar und einsehbar sein. 

Somit verblieben nebst dem Gewählten ein Standort oberhalb (westlich von Peisel, 

2) sowie südwestlich von Segnas (3). Beide Standorte sind äusserst dezentral (be-

zogen auf Segnas und Peisel), da Bewohner dieser Orte die Hauptnutzer sind. Ge-

gen den Standort 2 oberhalb Peisel spricht, dass in diesem Bereich eine Meliorati-

onsstrasse geplant ist. Der Standort ausserhalb von Segnas (2) ist sehr gut einseh-

bar in der Landschaft und aus topografischen Gründen nicht günstig. Ein Verzicht 

auf den Spielplatz wäre unverhältnismässig, denn die stark fraktionierte Gemeinde 

braucht dezentrale Angebote für Freizeit und Spiel im Freien, dass gerade auch kleinere 

Kinder selbständig aufsuchen und nutzen können, in Fussdistanz zu den Ferienlagerhäu-

sern in Segnas und Peisel, aber auch für die ansässige Bevölkerung. Somit wird mit 

dem Standort 1 weitergeplant. 

 

Abbildung 38: Konflikt- und Ausschlussgebiete 

Interessenabwägung 

Um beurteilen zu können, ob sich die Verlegung des Spiel- und Sportplatzes mit 

den übrigen Schutz- und Nutzungsinteressen vereinbaren lässt, wurde eine Interes-

senabwägung gemäss Art. 3. Abs. 1 RPV durchgeführt. Das Vorgehen in der Inte-

ressenabwägung ist dreistufig:  

- Ermittlung der betroffenen Interessen (gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV) 
- Beurteilung der ermittelten Interessen (gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b RPV)  
- Abwägung der Interessen (gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV) 
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Ermittelte Interessen  

(Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV) 

Bedeutung Bewertung der ermittelten Interessen (Art. 3 Abs. 1 lit. b RPV) 

Standortgebundenheit  national  Die bestehende Anlage befindet sich ausserhalb der Bauzone. Auf ei-

ner alten Luftaufnahme von 1977 ist erkennbar, dass sich eine ausge-

ebnete Fläche am Standort des heutigen Spielplatzes befindet, die 

möglicherweise dem Fussballspiel diente. Es handelt sich also um eine 

Anlage, die bereits vor 1980, als dem Bundesgesetz über die Raumpla-

nung in Kraft trat, bestand und somit Besitzstand geniesst. Eine Baube-

willigung liegt nicht vor. 

Der neue Standort in unmittelbarer Nähe des alten und zwischen den 

zwei Ferienlagerhäusern als Hauptnutzniesser ist ideal gelegen (siehe 

Abbildung 36). Camp Glaretsch liegt dabei unmittelbar östlich des 

geplanten neuen Standorts und befindet sich in der Landwirt-

schaftszone, also auch ausserhalb der Bauzone. Somit ist es folge-

richtig, dass die neu ausgeschiedene Zone für Sport- und Freizeit-

anlagen auch eine Nichtbauzone darstellt und der Spielplatz aus-

serhalb der Bauzone verbliebt. 

Ortsbild national Gemäss Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 

Schweiz (ISOS) hat Segnas nationale Bedeutung. Sowohl der bishe-

rige wie auch der geplante neue Standort befindet sich im Ortsbild-

teil Bachraum mit Erhaltungsziel A (Erhalten der Beschaffenheit als 

Kulturland oder Freifläche). Dieses Erhaltungsziel kann auch mit 

dem neuen Standort für den Spielplatz erreicht werden, da bloss 

einfachste Installationen vorgesehen und zulässig sind.  

Gewässerraum National  Der bestehende Standort befindet sich randlich innerhalb der Ge-

wässerraumzone. Der neue Standort liegt vollständig ausserhalb 

der Gewässerraumzone.  

Naturgefahren National  Der bestehende Standort befindet sich beinah vollständig innerhalb 

der Gefahrenzone 1. Gemäss Gefahrenkarte handelt es sich um 

eine murgangfähige Hochwassergefährdung (WM8). Eine Beibehal-

tung des Spielplatzes an diesem Standort ist aus Risikoüberlegun-

gen nicht angezeigt. Der neue Standort liegt in der Gefahrenzone 2 

(WM5) und somit in einer mittleren Gefährdung. Auch hier könnten 

Schäden entstehen, die jedoch nicht zerstörerisch wirken.  

Landwirtschaftliche  

Erschliessung 

Kommunal  Der geplante Güterweg tangiert den bestehenden Spielplatz, so-

dass auch aus diesem Grund eine Verlegung vorgenommen werden 

muss. Die Verlegung des Spielplatzes wurde bereits bei der Planung 

des Güterwegs (Teilrevision GEP Val da Cuoz) berücksichtigt. 
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Ermittelte Interessen  

(Art. 3 Abs. 1 lit. a RPV) 

Bedeutung Bewertung der ermittelten Interessen (Art. 3 Abs. 1 lit. b RPV) 

Landwirtschaftliche  

Bewirtschaftung 

Kommunal   Der geplante Standort misst rund 1’000m2 und gehört der landwirt-

schaftlichen Nutzfläche (LN) an. Er wird als übrige Dauerweisen 

(ohne Weiden) bezeichnet. Es handelt sich nicht um Fruchtfolgeflä-

chen. Der bisherige Standort gehört nicht der LN an. Ob dieser Po-

tenzial als LN aufweist, ist abzuklären. Auch der neue Standort wird 

bewirtschaftet werden müssen, sei es durch Mahd, sei es durch Be-

weidung. Er ist der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung also nicht 

vollständig entzogen. 

Freizeitangebot 

Tourismus 

Kommunal Der Spielplatz dient grundsätzlich der ganzen Bevölkerung. Insbe-

sondere wichtig ist er aber für die Ferienlagerhäuser in Peisel und 

Segnas, deren Gäste auf dem Spielplatz die Freizeit gestalten. Des-

halb ist eine Lage in nächster Nähe zu den Ferienlagerhäusern 

wichtig. 

Im dritten Schritt sind die ermittelten und bewerteten Interessen abzuwägen und im 

Entscheid zu berücksichtigen (Art. 3 Abs. 1 lit. c RPV).  

Aufgrund der fehlenden Alternativen, der Konflikte mit Naturgefahren und der land-

wirtschaftlichen Erschliessung am bestehenden Standort überwiegen die Interes-

sen, die für einen neuen Standort sprechen. Die Lage des neuen Standorts inner-

halb des Ortsbildteils Bachraum ist vertretbar, da das Erhaltungsziel nicht beein-

trächtigt wird und auch der bestehende Standort im selben Ortsbildteil liegt.  

Somit wird die Fläche der Zone für Sport- und Freizeitanlagen zugewiesen. Für die 

Erstellung wird nach Vorliegen der Genehmigung ein Baubewilligungsverfahren für 

Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone durchgeführt.  

 

6 Siedlungsgestaltung und Ortsbildschutz 

6.1 Konzept Ortsbildschutz 
Abhängig der Fraktion und Weiler sind die Ortskerne mit wertvollen Einzelobjekten, 

Platzsituationen und Kleinstrukturen im Bundesinventar der schützenswerten Orts-

bilder der Schweiz (ISOS) von lokaler, regionaler oder nationaler Bedeutung aufge-

führt. Das ISOS ist in der Ortsplanung sowie bei konkreten Vorhaben zu berücksich-

tigen.  

Der KRIP-S beauftragt die Gemeinden, für ihre schützenswerten Ortsbilder und 

wertvollen Kulturobjekte den Schutz und die ortsgerechte Weiterentwicklung in der 

Nutzungsplanung zu sichern (KRIP-S, S. 5.4-3). Die Gemeinde ist verpflichtet, im 

Rahmen ihrer raumwirksamen Tätigkeiten entsprechende Ortsbildschutzanliegen zu 

berücksichtigen und in geeigneter Form den Erhalt zu regeln.  
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Zwecks Vereinheitlichung der Schutzbestimmungen und im Sinne einer Gleichbe-

handlung der Ortschaften, ist im Rahmen der vorliegenden Revision folgendes 

Schutzkonzept vorgesehen: 

– Festlegung eines Freihaltebereichs / Hochbauverbot, um die Ebene unterhalb 
von Segnas vor Bauten freizuhalten. 

– Festlegung von generell geschützten Siedlungsbereichen zur Sicherung des 
Ortsbildschutzes. 

– Bezeichnung der sehr wertvollen Einzelbauten als geschützte oder erhaltens-
werte Bauten und Anlagen (v.a. innerhalb der Siedlungen) sowie Bezeichnung 
der wertvolle Kultur- und Naturobjekte im gesamten Gemeindegebiet. 

– Festlegung von Zone für Grünflächen und Zone für Kleinbauten und Gärten 
zwecks Erhaltung wichtiger siedlungsgliedernder Grün- und Freiräume. 

– Jene Bauten, die gemäss Schutzliste der Denkmalpflege von Bund oder Kanton 
unter Schutz gestellt worden sind, werden hinweisend im GGP bezeichnet.  

 

Abbildung 39: Gesamtkonzept über den Ortsbildschutz 

6.2 Generell geschützter Siedlungsbereich 
Die Fraktionen in Disentis sind im Inventar der schützenswerten Ortbilder der 

Schweiz (ISOS) mit den folgenden Bedeutungen erfasst:  

Nationale Bedeutung:  Cavadiras, Disla, Segnas 

Regionale Bedeutung:  Disentis/Mustér, Mumpé Medel, Mumpé Tujetsch 

Lokale Bedeutung:  Clavaniev, Acletta 

Die Schutzziele des ISOS sind bei raumwirksamen Tätigkeiten von Bund, Kantonen 

und Gemeinden zu berücksichtigen. Um diesen besonderen Schutz in der Ortspla-

nung zu berücksichtigen, werden die Ortskerne aller Fraktionen als generell ge-

schützte Siedlungsbereiche (Art. 43 KRG, Art. 74 KRG) bezeichnet. Diese umfassen 
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mindestens jene Gebiete, die im ISOS mit Erhaltungsziel A bezeichnet sind. Man-

cherorts wurden die generell geschützten Siedlungsbereiche über diese Minimal-

ausdehnung hinaus vergrössert. Grundlage für diese Erweiterungen waren Bege-

hungen der Ortsplanungskommission bzw. die daraus resultierenden Inputs sowie 

die bereits rechtskräftig bestehenden Festlegungen.  

Bauliche Änderungen an allen Objekten in generell geschützten Siedlungsbereichen 

unterliegen der Bauberatung. Die Bauabsichten sind vor der Ausarbeitung der Pro-

jektpläne der für die Bewilligung zuständigen Behörde bekannt zu geben.  

 

6.3 Hochbauverbot 
Um die Ebene unterhalb von Segnas vor Bauten freizuhalten, wird ein grossflächi-

ges Hochbauverbot bezeichnet, in welchem keine oberirdischen Bauten zulässig 

sind. Das Gebiet entspricht weitgehend dem Ortsbildteil 2: Wiesland gemäss ISOS, 

der wie folgt beschrieben wird: «Im Südwesten steiler, nach Südosten und Osten 

hin sanft abfallender Hang mit Wiesen und Weiden» und dem das Erhaltungsziel A: 

«Erhalten der Beschaffenheit als Freifläche oder Kulturland» zugewiesen wurde. Mit 

dem Hochbauverbot wird das Erhaltungsziel umgesetzt.  

 

6.4 Geschützte / erhaltenswerte Bauten und Anlagen 
Die Festlegung der Einzelobjekte erfolgt auf der Grundlage des Inventars der Denk-

malpflege vom 9.12.2020. 

 

6.5 Freihaltezone/Zone für Grünfläche 
Ein wichtiges Element des Ortsbildes stellen die Grün- und Freiflächen dar. Sie die-

nen einerseits der Gliederung des Siedlungsgebietes, andererseits tragen sie erhal-

tenswerten Qualität des Ortsbildes, der Aussenraumqualität sowie auch der Wohn-

qualität angrenzender Wohnhäuser (Belichtung, Aussenräume) bei. In der Freihalte-

zone oder der Zonen für Grünflächen dürfen grundsätzlich keine Hochbauten er-

stellt werden, ausnahmsweise können etwa Kleinbauten wie Geräteschuppen und 

dergleichen erstellt werden, sofern dadurch der Zonenzweck gewährleistet bleibt 

(Art. 35 KRG).  

 

6.6 Kulturhistorisch wertvolle Objekte 
Nebst dem Ortsbildschutzbereich und einzelner besonders wertvoller Einzelbauten 

werden folgende noch gut erhaltene Kulturobjekte innerhalb und ausserhalb des 

Siedlungsgebietes festgelegt: 

– Geschützte Kulturobjekte 

– Natursteinmauern 
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6.7 Schlussfolgerungen zum Ortsbildkonzept 
Mit dem in der Planung verfolgten Ortsbildschutz- und Entwicklungskonzept können 

die zentralen Aufgaben zur qualitätsvollen Innenentwicklung «Rückzonungen», «Ver-

dichtung», «Siedlungsgestaltung und Ortsbildschutz» mittels gesamtheitlicher Be-

trachtungs- und Vorgehensweise in einem angemessenen, zweckmässigen Rahmen 

erfüllt werden. 

Die Gemeinde schafft damit die Voraussetzungen zur Gesamtkonzeption über das 

Ortsbild nach Art. 35a KRVO sowie zur Berücksichtigung und Umsetzung der aktu-

ellen und relevanten Ortsbildaufnahmen des ISOS von nationaler, kantonaler und 

lokaler Bedeutung im Sinne der Vorgaben gemäss KRIP-S und ISOS. 

 

7 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz 

Verschiedene Inhalte der bisherigen Zonenpläne entsprechen nicht mehr den tat-

sächlichen Verhältnissen und aktuellen Grundlagen. Die Pläne werden daher auch 

im Bereich Landschaft (innerhalb des Planfensters 1:2'000 Siedlungsgebiet) ge-

samthaft revidiert.  

 

7.1 Biotope 
Für Hoch- und Flachmoore, Auen, Geotope sowie für Trockenwiesen und –weiden 

bestehen Inventargrundlagen. Die Flächen wurden gemäss den aktuell verfügbaren 

Biotopkartierungen des kantonalen Inventars bzw. den Angaben des Amts für Natur 

und Umwelt (ANU) in der Nutzungsplanung in Form von Naturschutzzonen und Tro-

ckenstandortszonen umgesetzt. Grundsätzlich wurde für alle Objekte von nationaler 

und regionaler Bedeutung eine Naturschutzzone bzw. Trockenstandortszone festge-

legt. Wo nötig wurden unpräzise Abgrenzungen an die effektive Form der Inventar-

Objekte angeglichen unter Berücksichtigung der Bodenbedeckung. Bei Inventar-Ob-

jekten von lokaler Bedeutung, für die Bewirtschaftungsverträge bestehen oder die 

sich im Bereich des Waldes befinden, wurde auf die Festlegung einer Naturschutz-

zone bzw. Trockenstandortszone verzichtet, da deren Erhalt durch die Bewirtschaf-

tungsverträge adäquat gesichert ist. 

 

7.2 Landschaftsschutzzone 
Die im kantonalen respektive regionalen Richtplan enthaltenen Landschaftsschutz-

gebiete wurden als Landschaftsschutzzonen in die Nutzungsplanung übernommen. 

Die Abgrenzung wurde soweit dies zweckmässig war, an die amtliche Vermessung 

und an die topographischen Gegebenheiten angepasst. 
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7.3 Grundwasser- und Quellschutzzonen 
Das Geologiebüro Yves Bonanomi AG hat die detaillierten Gewässerschutzzonen 

überprüft und ausgeschieden. Die Vorprüfung der Schutzzonen-Ausscheidung durch 

das ANU ist abgeschlossen. Die öffentliche Auflage erfolgte im Sommer 2021 im 

Vorlauf zur Vorprüfung der Revision der Ortsplanung. Zur Zeit läuft die Bereinigung 

der Einsprachen. Die Genehmigung durch die Regierung steht noch aus. Basierend 

auf der vorgeprüften Schutzzonenausscheidung wurden die Umhüllende der Schutz-

zonen im Zonenplan als Grundwasser- und Quellschutzzone festgelegt. 

 

7.4 Gewässerraumzone 
Auftrag und Zweck der Gewässerraumausscheidung 

Am 1. Juni 2011 ist die revidierte Gewässerschutzverordnung (GSchV) in Kraft ge-

treten, welche gestützt auf das Gewässerschutzgesetz minimale Gewässerraum-

breiten für Fliessgewässer und stehende Gewässer definiert. Die Kantone sind ver-

pflichtet, die Gewässerräume festzulegen bzw. in der Richt- und Nutzungsplanung 

zu berücksichtigen. Die Ermittlung und Ausscheidung des Gewässerraums sowie 

die grundeigentümerverbindliche Festlegung des Gewässerraumes im Zonenplan 

bildet ein Bestandteil der vorliegenden Ortsplanungsrevision. 

Mit der Festlegung des Gewässerraumes nach Artikel 36a des Bundesgesetzes 

über den Schutz der Gewässer (GSchG) sollen folgende Funktionen der Gewässer 

gewährleistet werden: 

– Die natürlichen Funktionen der Gewässer. 

– Der Schutz vor Hochwasser (aktuelle Gefahrenzonen). 

– Die Gewässernutzung. 

 

Der Gewässerraum setzt sich wie folgt zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 40: Schema Gewässerraum gemäss dem Leitfaden Gewässerraumausscheidung ANU 
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Neue Bauten und Anlagen im Gewässerraum 

Grundsätzlich gilt ein Bauverbot innerhalb des Gewässerraumes. Von diesem Ver-

bot ausgenommen sind standortgebunden Bauten und Anlagen (Brücken, Wege, 

etc.). Bestehende Bauten und Anlagen wie z.B. bestehende Fuss- und Wanderwege 

sind in ihrem Bestand gemäss Art. 81 Absatz 1 und Absatz 2 KRG geschützt und 

können wie bisher unterhalten werden. Neue Bauten und Anlagen haben gemäss 

Art. 37a KRG einen Abstand von mindestens fünf Metern beidseits des Gewässers 

einzuhalten.  

Landwirtschaft im Gewässerraum 

Landwirtschaftliche Flächen innerhalb des Gewässerraumes dürfen nur extensiv be-

wirtschaftet werden. Im Gewässerraum dürfen grundsätzlich keine Dünger und 

Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden.  

Bestehende Bauten und Anlagen innerhalb des Gewässerraums 

Für bestehende Bauten und Anlagen ausserhalb und innerhalb von Bauzonen, die 

sich im Gewässerraum befinden, gilt grundsätzlich die erweiterte Besitzstandsga-

rantie.  

 

Ausserhalb der Bauzone: 

Für bestehende Bauten ausserhalb der Bauzone, welche im Gewässerraum liegen, 

ist Art. 24c und 37a RPG anzuwenden.  

 

Innerhalb der Bauzone: 

Das KRG legt den Besitzstand bestehender Bauten und Anlagen innerhalb der 

Bauzonen in Art. 81 KRG fest. Gemäss Art. 37a KRG ist Art. 81 Abs. 1 und 2 für die 

Gewässerraumzonen massgebend: 

Rechtmässig erstellte Bauten und Anlagen, die den geltenden Vorschriften nicht 

mehr entsprechen, dürfen erhalten und erneuert werden. Solche Bauten und Anla-

gen dürfen zudem umgebaut, massvoll erweitert oder in ihrer Nutzung geändert 

werden, wenn dadurch die Abweichung von den geltenden Vorschriften nicht ver-

stärkt wird und keine überwiegenden öffentlichen oder nachbarlichen Interessen 

entgegenstehen. 

Gemäss Art. 37a KRG dürfen solche Bauten und Anlagen unter den gleichen Vo-

raussetzungen zudem abgebrochen und wiederaufgebaut werden, sofern das Bau-

gesetz der Gemeinde den Abbruch und Wiederaufbau zulässt. 
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Die detaillierten Arbeiten zur Gewässerraumausscheidung wurden in einem separa-

ten Bericht (Gewässerraumausscheidung Gemeinde Disentis/Mustér, Begleitbe-

richt, Hunziker, Zarn & Partner AG vom 28. August 2018) beschrieben. 

Die entsprechenden Flächen werden als Gewässerraumzonen in den Zonenplan auf-

genommen. 

 

8 Revision Baugesetz 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision erfolgt eine Gesamtüberarbeitung des Bauge-

setzes. Insbesondere sind die Bauzonentypen und die Bestimmungen im Baugesetz 

an die übergeordneten Vorgaben harmonisiert worden. Das neue Baugesetz (BauG) 

berücksichtigt im Wesentlichen die nachfolgend beschriebenen Aspekte. 

 

8.1 Systematik gemäss Musterbaugesetz 
Das an die Gegebenheiten von RPG1, KRG und KRIP-S angepasste neue Musterbau-

gesetz für Bündner Gemeinden 2020 (MBauG 2020) dient als Grundlage für das 

neue Baugesetz. Das Baugesetz Disentis/Mustér ist entsprechend der Systematik 

MBauG 2022 aufgebaut.  

 

8.2 Anpassung an kantonale Raumplanungsgesetzgebung (KRG, KRVO) 
Im KRG und der dazugehörigen Verordnung KRVO werden einzelne Nutzungszonen 

sowie die Verfahren zum Erlass und Änderung der Grundordnung sowie von Quar-

tier- und Arealplänen abschliessend geregelt. Ebenfalls sind in KRG und KRVO er-

gänzende Bestimmungen zum Baubewilligungsverfahren enthalten, etwa die gene-

relle Anzeigepflicht bei Bauabsichten. Das Baugesetz Disentis/Mustér korrespon-

diert und stimmt mit dem KRG und der KRVO überein. 

 

8.3 Harmonisierung der Begriffe und Messweisen gemäss IVHB 
Der Kanton Graubünden ist im Jahr 2005 der Interkantonalen Vereinbarung über 

die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) beigetreten. Diese bezweckt eine kan-

tonsübergreifende, einheitliche Definition der wichtigsten Baubegriffe (z.B. Höhen-

masse, Gebäudelängen, Nutzungsziffern etc.). Das Konkordat ist am 26. November 

2010 in Kraft getreten und ist für die beteiligten Kantone verbindlich. Das Bauge-

setz berücksichtigt die Vorgaben der IVHB. Die Begriffsdefinitionen gemäss IVHB 

sind mitsamt Skizzen im Anhang des Baugesetzes enthalten. 
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8.4 Kommunale Vorschriften zur Baulandmobilisierung  

8.4.1 Bauverpflichtungsfristen und Ausübung Kaufrecht 
Die Gemeinde legt im Zusammenhang mit Bauverpflichtungsfristen eine solche zwi-
schen zwei und acht Jahren fest. Die entsprechenden Fristen sind im Zonenplan be-
zeichnet. Nach Ablauf der Frist kann die Gemeinde folgende Massnahmen ergrei-
fen: 

– Ausübung des Kaufrechts nach einer zweijährigen Nachfristsetzung, wenn der 
Bedarf ausgewiesen ist (Art. 19d KRG).  

– Der Gemeindevorstand kann gestützt auf Art. 19e KRG bei Nichterfüllung der 
Bauverpflichtung die Entlassung des Grundstücks aus der Bauzone verfügen, 
sofern dies planerisch gerechtfertigt ist. Die Entlassung erfolgt entschädigungs-
los. Vorbehalten bleiben allfällige Entschädigungen gemäss Art. 19t und Art. 
19u KRG. 

 

8.4.2 Nichterfüllung der Überbauungspflicht 

Anstelle der im kantonalen Recht vorgesehenen Massnahmen kann der Gemeinde-

vorstand nach Ablauf der Überbauungsfrist bei bestehenden Bauzonen gemäss 

Art. 14 Abs. 3 BauG folgende Massnahme treffen:  

- Erhebung einer jährlichen Abgabe vom säumigen Grundeigentümer, welche 

im 1. Jahr nach unbenütztem Ablauf der Bauverpflichtungsfrist 1% des Ver-

kehrswertes des eingezonten Landes beträgt und sich in der Folge jährlich 

um einen Prozentpunkt erhöht, dies bis maximal 10%. 

- Erhebung einer erhöhten Mehrwertabgabe. Die Erhöhung beträgt pro Jahr 

seit unbenütztem Ablauf der Bauverpflichtungsfrist 5% des der Veranlagung 

der Mehrwertabgabe zugrunde gelegten Bodenmehrwertes, bis maximal 

60%. 

 

8.4.3 Quantifizierung der Überbauungspflicht 
Mit der vorliegenden Revision werden 94 Teilflächen im Umfang von 11.4 ha mit ei-
ner Bauverpflichtung belegt. Die Fristen betragen 2 Jahre (21% der Flächen im Um-
fang von 2.4 ha), 3 Jahre (36% im Umfang von 4.1 ha) oder 8 Jahre (43% im Umfang 
von 5 ha). 
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Abbildung 41: Baulandmobilisierung, Flächen und Fristen 

Mit diesen unterschiedlichen Fristen entsteht eine beabsichtigte Etappierung. Wie 

in Abbildung 41 ersichtlich, halten sich die Flächen mit einer dreijährigen Frist und 

jene mit einer achtjährigen Frist in Etwa die Waage.  

 

8.5 Überprüfung Ausnützungsziffer und baulicher Dichte 
Die Ausnützungsziffer (AZ) ist ein wichtiges Instrument zur Definition des Nutzungs-

masses. Die AZ gewährleistet unter anderem eine Gleichbehandlung bezüglich der 

zulässigen baulichen Nutzung im Verhältnis der Grundstücksgrösse. In Disentis wird 

für die Kern- und Dorfzone, welche die engeren historischen Ortsteile umfassen, 

wie bisher auf die Festlegung einer maximalen AZ verzichtet, da hier Siedlungs-

struktur und Gestaltungsanforderungen für die bauliche Nutzung massgebend sind. 

Eine maximale AZ festgelegt ist hingegen für die Dorferweiterungszone, die Wohn-

zonen, die Wohnmischzonen, die Spezialzonen und die Gewerbezonen. 

Die Baurechtsprüfungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass sich das definierte 
Nutzungsmass im Grundsatz bewährt hat und sich keine elementaren Änderungen 
aufdrängen.  

Aufgrund der Abänderung der Definition der anrechenbaren Geschossfläche (aGF), 
welche sich neu ausschliesslich nach Art. 37a KRVO richtet und womit kommunale 
Ausnahmen nicht mehr zulässig sind, wird ein Teil der AZ dafür aufgewendet wer-
den müssen. Aus diesem Grund wurde eruiert, inwieweit die AZ erhöht werden 
muss, um die negative Auswirkung der Neudefinition der aGF aufwiegen zu können.  

Am meisten ins Gewicht fällt dabei die bisherige Ausnahmen, dass Wandstärken 
über 30cm nicht zur aGF gerechnet werden müssen. Nebennutzflächen (NNF) sind 
gemäss Art. 37a KRVO mitzurechnen, soweit sich Räume oder Raumteile betreffen, 

2.4 ha; 21%

4.1 ha; 36%

5.0 ha; 43%

Baulandmobilisierung und Fristen

2 Jahre 3 Jahre 8 Jahre
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die mehr als 1.60m über das massgebende oder tiefer gelegte Terrain hinausragen. 
Im rechtskräftigen Baugesetz sind NNF generell ausgenommen. Diese beiden As-
pekte führen zu einer Erhöhung der aGF von 5-9%. Dies hat die Gemeinde dazu be-
wogen, die AZ gemäss der nachfolgenden Tabelle massvoll zu erhöhen.  

 
Tabelle 8: AZ-Erhöhung, Erhöhung der Fassadenhöhe 

Nebst der AZ-Erhöhung um 0.05 in den Wohn- und Mischzonen ist auch eine mass-

volle Anpassung der Fassadenhöhe vorgesehen. Diese beträgt 20cm pro Stock-

werk. Mit der Kontrolle der maximal zulässigen Gebäudekuben konnte die Quartier-

verträglichkeit bejaht werden.  

 

Abbildung 42: maximale Ausnützung gemäss rechtskräftigem Baugesetz (dunkle Kuben, Acletta) 

Fassaden-
höhe Rev.
(+z m)

Fassaden-
höhe rk 
(+z m)

ProzentAZ 
Rev.

AZ 
rk

Abk.Zone

5.905.7011%0.50.45H1Wohnzone 1

8.608.309%0.60.55H2Wohnzone 2

11.8011.407%0.750.7H3Wohnzone 3

14.0013.506%0.90.85H4Wohnzone 4

8.608.309%0.60.55HM2Wohnmischzone 2

11.8011.407%0.750.7HM3Wohnmischzone 3
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Abbildung 43: maximale Ausnützung mit Erhöhung AZ und Fassadenhöhen (dunkle Kuben, Acletta) 

 

Abbildung 44: maximal mögliche Ausnützung (dunkle Kuben) nach rechtskräftigem Baugesetz, Sontget 
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Abbildung 45: maximal mögliche Ausnützung (dunkle Kuben) nach revidiertem Baugesetz, Sontget 

 

8.5.1 Parzellierungen und Nutzung von fremdem Privatboden 
Flankierend zu diesen Bauverpflichtungsvorschriften werden zudem Parzellierungen 
innerhalb der Bauzone der Zustimmungspflicht durch die Baubehörde unterstellt. 
Darunter zählen Grundstücksteilungen, Grenzänderungen, Grundstücksvereinigun-
gen und Nutzungsübertragungen innerhalb der Bauzonen. In jedem Fall unzulässig 
sind Parzellierungen, wenn sie geeignet sind, die Umsetzung der Baulandmobilisie-
rung und der Mindestausnützung zu vereiteln oder erschweren (Art. 15 BauG). Die 
Gemeinde orientiert das Grundbuchamt über die vorgesehene Regelung und defi-
niert mit ihm die Abläufe. 

 

8.6 Kommunale Vorschriften zum Mehrwertausgleich 

8.6.1 Abgabesätze bei Einzonungen (30%/20%) 

Das kantonale Raumplanungsgesetz sieht vor, dass bei Einzonungen eine Mehr-

wertabgabe von 30% des planerischen Mehrwertes zu entrichten ist. Die Gemein-

den können im Baugesetz diesen Abgabesatz auf maximal 50% erhöhen (Art. 19l 

Abs. 2 KRG) oder für Nutzungen, für die ein besonderes öffentliches Interesse be-

steht, auf 20 % des Mehrwerts senken (Art. 19l Abs. 3 KRG).  

Die Gemeinde stützt sich bei der Mehrwertabgaberegelung bei «normalen» Einzo-

nungen auf den kantonalen Mindestsatz (30%) und senkt bei Einzonungen im be-

sonderen öffentlichen Interesse auf den tiefst möglichen Abgabesatz von 20% 

(Art. 17 BauG). 
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8.6.2 Mehrwertabgabe bei Um- und Aufzonungen  

Im Weiteren ist es aufgrund der am 29. September 2023 durch die vereinigte Bun-

desversammlung beschlossenen Änderung des RPG nicht erforderlich, eine Mehr-

wertabgabe bei Um- und Aufzonungen zu erheben. Deshalb sieht die Gemeinde 

diesbezüglich keinen Handlungsbedarf und verzichtet auf die Erhebung einer Mehr-

wertabgabe bei Um- und Aufzonungen.  

 

8.7 Abgaberegelungen für planungsbedingte Mehrwerte 
Abgabepflichtig sind die Grundeigentümer zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Pla-

nungsmassnahme (Art. 19i Abs. 3 KRG). Die Mehrwertabgabe wird von der Ge-

meinde unmittelbar nach Rechtskraft der Planungsmassnahme mit separater Verfü-

gung veranlagt. Dabei wird die Mehrwertabgabe aufgrund folgender Kriterien be-

messen: Der Mehrwert entspricht der Differenz zwischen dem Verkehrswert des 

Grundstücks ohne und mit Planungsmassnahme zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der Planungsmassnahme. Der Mehrwert wird nach anerkannten Methoden durch 

das AIB auf Kosten der Gemeinde in einem Bewertungsgutachten bestimmt 

(Art. 19k KRG). Vom so bestimmten Mehrwert sind nach Art. 17 BauG 30 Prozent 

als Mehrwertabgabe geschuldet. Gegen die nach Rechtskraft der Planungsmass-

nahme zu erlassene Veranlagungsverfügung steht jedem Grundeigentümer ein 

Rechtsmittel offen. Die Mehrwertabgabe wird bei der Überbauung oder Veräusse-

rung des Grundstücks fällig (Art. 19n KRG). 

 

Abbildung 46: Schema Definition und Zuweisung Mehrwertabgabe (eigene Darstellung) 

Gemäss Art. 19p KRG fliessen 75 Prozent der Erträge der kantonalen Mindestab-

gabe von 30% in den kantonalen Fonds. Die übrigen 25 Prozent fliessen in den kom-

munalen Fonds. 
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8.8 Ausgleich von Planungsnachteilen 
Die Entschädigung von Planungsnachteilen (bspw. Rückzonungen) durch die Ge-

meinde ist im kantonalen Raumplanungsgesetz (Art. 19i-v KRG,) geregelt. Be-

troffene haben ihren Entschädigungsanspruch innert gesetzlicher zweijähriger Frist 

nach Rechtskraft der Planung gegenüber der Gemeinde geltend zu machen 

(Art. 19s Abs. 2 und Art. 19t KRG).  

Über Entschädigungsforderungen der materiellen Enteignung entscheidet die zu-

ständige Enteignungskommission auf Gesuch des Betroffenen, nachdem die Ge-

meinde den Entschädigungsanspruch abgelehnt hat (Art. 98 Abs. 3 und 4 KRG). Die 

Betroffenen können zudem ein Vergütungsgesuch für nachgewiesene Auslagen im 

Zusammenhang mit Erschliessungen nach Art. 60 ff. KRG, die nach dem 25. Okto-

ber 2003 getätigt worden sind, an die Gemeinde richten (Art. 19t KRG). Begründete 

Erschliessungsvergütungen erfolgen jedoch nur, wenn keine voll zu entschädigende 

materielle Enteignung vorliegt (Art. 19t Abs. 3 KRG).  

Planungsnachteile werden vom Kanton mitfinanziert – mittels Kostenbeiträgen an 

die Gemeinden –, wenn sie eine von der Enteignungskommission festgestellte ma-

terielle Enteignung darstellen (Art. 19s KRG) oder sofern ein von der Gemeinde mit 

Verfügung festgestellter Anspruch auf die Vergütung von Erschliessungsaufwendun-

gen besteht (Art. 19t KRG). 

 

9 Schlussfolgerungen 

Im Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision schafft die Gemeinde Disentis/ 

Mustér eine aktuelle und den neuen übergeordneten Vorgaben entsprechende Nut-

zungsplanung. Das neue Baugesetz umfasst die gemäss übergeordnetem Recht ver-

pflichtenden Bestimmungen sowie die in der Praxis der Baubehörde bewährten Re-

gelungen zur Gestaltung und Ausführung von Bauten und Anlagen.  

Die vorhandenen Bauplatzreserven für Wohnbauten, für öffentliche und touristische 

Bauten und Anlagen sowie für Gewerbe- und Industriebauten schaffen die Voraus-

setzungen für die angestrebte Entwicklung der Gemeinde in den nächsten 15 – 20 

Jahren. Die Bauzonengrösse ist aus Sicht der Gemeinde angemessen und mit den 

übergeordneten Vorgaben vereinbar. Mit den revidierten Planungsmitteln verfügt 

die Gemeinde Disentis / Mustér über eine zeitgemässe, der übergeordneten Ge-

setzgebung entsprechenden Nutzungsplanung. Das deutliche Ja an der Urnenab-

stimmung vom 30. November 2025 untermauert zudem die starke demokratische 

Verankerung der Vorlage in der Bevölkerung. 

 

Chur, 19. März / 28. Juli 2025/2. Dezember 2025, Stauffer & Studach AG / Ca  

 



 

  

Anhang 1 

Publikationstext öffentliche Auflage 21. Juni bis 20. August 2024  

 



 

  

  



 

  

Anhang 2 

Publikationstext zweite öffentliche Auflage 21. März bis 21. April 2025 

 

  



 

  

  



 

  

Anhang 3 

Botschaft Gemeinderat, Sitzung vom 10. / 29. September 2025  

 

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

  



 

  

Anhang 4 

Ergebnis Urnenabstimmung vom 30. November 2025 

 

  



 

  

Anhang 5 

Publikationstext Beschwerdeauflage Kantonsamtsblatt 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

 


